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Administration Technik

Musikredaktion

Redaktion Reporter

Redaktionsleiter

Morgenshow Moderation Produktion

Moderationsleiter

Admin Buchs Red. Buchs

Studioleiter Buchs

Programmleiter

Geschäftsführer

Verwaltungsrat

Organigramm Radio Ostschweiz AG

Programmleitung

Geschäftsleitung
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Bilanz

31.12.2006 31.12.2005

in CHF in % in CHF in %

AKTIVEN

Flüssige Mittel 5 349'611 28 312'147 22

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6 444'234 36 582'111 42

Andere Forderungen 7 23'863 2 4'866 0

Umlaufvermögen 817'709 66 899'124 65

Sachanlagen 9 429'786 34 494'656 35

Anlagevermögen 429'786 34 494'656 35

Total Aktiven 1'247'495 100 1'393'780 100

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10 16'261 1 85'741 6

Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 11 41'220 3 82'034 6

Passive Rechnungsabgrenzung 12 139'190 11 177'755 13

Kurzfristiges Fremdkapital 196'671 16 345'529 25

Fremdkapital 196'671 16 345'529 25

Aktienkapital 14 650'000 52 650'000 47

Allgemeine gesetzliche Reserve 325'000 26 140'000 10

Freie Reserven 70'000 6 0 0

Gewinnvortrag 3'251 0 1'243 0

Jahresgewinn 2'573 0 257'008 18

Eigenkapital 1'050'824 84 1'048'251 75

Total Passiven 1'247'495 100 1'393'780 100
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Erfolgsrechnung

2006 2005

in CHF in % in CHF in %

Elektronische Medien 2'770'968 100.0 3'156'915 100.1

Erlösminderungen -431 0.0 -1'958 -0.1

Betrieblicher Gesamtertrag 2'770'537 100.0 3'154'957 100.0

Fremdarbeiten 21'286 0.8 25'517 0.8

Übriger Direktaufwand 224'052 8.1 269'611 8.5

Personal und Soziales 1'739'773 62.8 1'761'406 55.8

Information 159'308 5.8 166'716 5.3

Betriebs- und Verwaltungsaufwand 417'260 15.1 458'745 14.5

Marketing und Werbung 105'128 3.8 108'654 3.4

Abschreibungen 98'883 3.6 102'033 3.2

Betrieblicher Gesamtaufwand 2'765'690 99.8 2'892'682 91.7

Betriebserfolg vor Zinsen und Steuern 4'847 0.2 262'275 8.3

Finanzergebnis 2 -959 0.0 -5'674 -0.2

Ordentliches Ergebnis 3'887 0.1 256'601 8.1

Ausserordentliches Ergebnis 4 0 0.0 1'394

Unternehmungserfolg vor Steuern 3'887 0.1 257'995 8.2

Steuern 1'315 0.0 987 0.0

Jahresgewinn 2'573 0.1 257'008 8.1
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Anhang zur Jahresrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Finanzergebnis

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

Diverse Finanzerträge 348 343 5
Total Finanzertrag 348 343 5

Übriger Finanzaufwand 1'307 6'017 -4'710
Total Finanzaufwand 1'307 6'017 -4'710

Total -959 -5'674 4'715

4 Ausserordentliches Ergebnis

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

Gewinne aus Anlagenverkäufen 0 1'394 -1'394
Total ausserordentlicher Ertrag 0 1'394 -1'394

Total 0 1'394 -1'394
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Anhang zur Jahresrechnung

Erläuterungen zur Bilanz

5 Flüssige Mittel und Wertschriften

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

Kasse, Post, Bank 349'611 312'147 37'464
Total 349'611 312'147 37'464

6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

gegenüber Dritten 10'992 13'254 -2'262
gegenüber Konzerngesellschaften 435'242 570'857 -135'615
Delkredere -2'000 -2'000 0
Total 444'234 582'111 -137'877

7 Andere Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzung

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

Andere Forderungen 23'863 4'866 18'997

9 Sachanlagen

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge 317'987 363'077 -45'090
Gebäude und Einrichtungen 111'799 131'579 -19'780
Total 429'786 494'656 -64'870
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Anhang zur Jahresrechnung

10 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

gegenüber Dritten 14'064 81'378 -67'314
gegenüber Konzerngesellschaften 2'197 0 2'197
gegenüber Aktionären 0 4'363 -4'363
Total 16'261 85'741 -69'480

11 Anderes kurzfristiges Fremdkapital

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

Anderes kurzfristiges Fremdkapital 41'220 82'034 -40'814
Total 41'220 82'034 -40'814

12 Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfristige Rückstellungen

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

Passive Rechnungsabgrenzung 139'190 177'755 -38'564

14 Aktienkapital

Das Aktienkapital ist eingeteilt in 6'500 voll einbezahlte Aktien zu nominal Fr. 100.--

Aktionäre, die eine Beteiligung halten:

St. Galler Tagblatt AG 
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Anhang zur Jahresrechnung

Weitere Angaben

Brandversicherungswerte der Sachanlagen (OR 663b Ziffer 4)

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

Maschinen und Einrichtungen 1'588'000 1'641'000 -53'000
Total 1'588'000 1'641'000 -53'000

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen (OR 663b Ziffer 5)

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

Ausstehende Prämien 0 13'170 -13'170

Nettoauflösung Stiller Reserven (OR 663b Ziffer 8)

in CHF 31.12.06 31.12.05 Veränderung

Total 2'563 7'981 -5'418
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Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Generalversammlung stehen für die Gewinnverteilung zur Verfügung:
(Beträge in CHF)

Jahresgewinn 2'573

Gewinnvortrag 3'251

Bilanzgewinn 5'824

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Dividende 0

Zuweisung an die gesetzlichen  Reserven 0

Zuweisung an die freien Reserven 0

Vortrag auf neue Rechnung 5'824

Bilanzgewinn 5'824

Für den Verwaltungsrat:

H.P. Klauser
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Organigramm St. Galler Tagblatt AG / Tagblatt Medien

Redaktionen

St. Galler Tagblatt

G.F. Höpli (GL)

Redaktionen

St. Galler Tagblatt

G.F. Höpli (GL)

Verlag & 

Marketing

D. Ehrat  (GL)

Verlag & 

Marketing

D. Ehrat  (GL)

Dienste 

M. Kürsteiner (GL)

Dienste 

M. Kürsteiner (GL)

Gesamtleitung

H.P. Klauser

Gesamtleitung

H.P. Klauser

Sekretariat GL

E. Granwehr

Zeitschriften & 

Kundenzeitungen

T. Müllerschön (GL)

Zeitschriften & 

Kundenzeitungen

T. Müllerschön (GL)

Appenzeller

Medienhaus AG

M. Steiner (LP)

Appenzeller

Medienhaus AG

M. Steiner (LP)

anzeiger

R. Clavadetscher (LP)

anzeiger

R. Clavadetscher (LP)

Verlag SGT

D. Ehrat

Verlag SGT

D. Ehrat

Marketing

D. Ehrat

Marketing

D. Ehrat

Internet

R. Schröter

Internet

R. Schröter

Prisma

M. Akermann (LP)

Prisma

M. Akermann (LP)

Zeitschriften

T. Müllerschön

Zeitschriften

T. Müllerschön

Kundenzeitungen

T. Müllerschön

Kundenzeitungen

T. Müllerschön

Produktion

M. Rindlisbacher (LP)

Produktion

M. Rindlisbacher (LP)

Personal

F. Beeler (LP)

Personal

F. Beeler (LP)

Finanzen/Controlling

T. Gugger (LP)

Finanzen/Controlling

T. Gugger (LP)

Elektronische 

Medien

A. Moesch (GL)

Elektronische 

Medien

A. Moesch (GL)

onairwerbung ag 

A. Thoma

onairwerbung ag 

A. Thoma

Radio aktuell

A. Moesch

Radio aktuell

A. Moesch

Informatik

P. Baer (LP)

Informatik

P. Baer (LP)

Stv. Chefredaktor

S. Lüchinger (LP)

Stv. Chefredaktor

S. Lüchinger (LP)

Dienste

T. Müller (LP)

Dienste

T. Müller (LP)

tvo

A. Moesch

tvo

A. Moesch

GL = Geschäftsleitung

LP = Erweiterte Geschäftsleitung (Leitungsplattform)

12.11.2007 eg

classified ag

F. Pillinger

classified ag

F. Pillinger

Buchdruckerei

Wattwil AG

M. Steiner 

Buchdruckerei

Wattwil AG

M. Steiner 



 
 
 
 
 
 
 
Appenzell, 12. November 2007 
 
 
Firma und Sitz 
Druckerei Appenzeller Volksfreund, Engelgasse 3, 9050 Appenzell 
 
Gründungjahr 
1875 
 
Rechtsform 
Genossenschaft 
 
Zusammensetzung der Verwaltung und Geschäftsführung (Organigramm) 
 

 
 
 
 
Zusammensetzung des Gesellschaftskapital 
133 Genossenschafter, total Genossenschaftskapital: Fr. 129'600.00 (Anteilscheine à Fr. 
200.00) 
 
Tätigkeit im Bereich des Medienwesens 
2.3.a  Zeitungs- und Buchverlag, Herausgabe des Appenzeller Volksfreund und des 

Anzeigeblatt Gais, Bühler und Umgebung, sowie Herausgabe verschiedener 
Bücher 

2.3.b  keine Beteiligung an Drittunternehmen dieses Sektors 
2.3.c  keine Zusammenarbeit mit Unternehmen dieses Sektors 
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Elektronische Medien der St. Galler Tagblatt AG 
 

Publizistische Richtlinien 
 
 
 
Präambel 
 
Im Leitbild der Elektronischen Medien der St. Galler Tagblatt AG sind folgende Grundsätze 
festgehalten: 
 
„Die Elektronischen Medien der St. Galler Tagblatt AG sind eigenständige, unabhängige 
Medienunternehmen. Ihren Zuschauern und Hörern vermitteln sie ein möglichst vielfältiges 
und umfassendes Bild des Geschehens in der Welt im allgemeinen und in  der Ostschweiz 
im speziellen. Dabei sind sie insbesondere bestrebt: 
 

• in der Gesamtheit der jeweiligen Programme einen wesentlichen Beitrag zur 
Bildung, zur kulturellen Bereicherung, zur Meinungsbildung und zur Unterhaltung 
zu leisten,  
 

• die relevanten regionale und lokalen Geschehnisse in Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kultur thematisch und formal vielfältig abzubilden, 

 

• die unterschiedlichen Meinungen und Interessen und die sie vertretenden 
Personen und Personengruppen gebührend zu berücksichtigen und zu Wort 
kommen zu lassen, 

 

• den journalistischen Grundsätzen der Ausgewogenheit, Sachlichkeit und Fairness 
nachzuleben,  

 

• als regionale Medien den Zusammenhalt der Ostschweiz zu fördern und deren 
Ansehen zu steigern.“ 

 
Diese Grundsätze sollen mit vorliegenden Publizistischen Richtlinien vertieft werden. Dies 
mit dem Ziel, verbindliche Regeln für unsere tägliche Arbeit zu etablieren und so einen 
Beitrag zur Sicherung der journalistischen Qualität zu leisten. 
 
Diese Richtlinien sind verbindlich für alle fest angestellten und freien Mitarbeiter der TVO AG 
und der Radio Ostschweiz AG. 
 
 
St. Gallen, im November 2007 
 
 
André Moesch 
 
Leiter Elektronische Medien  
St. Galler Tagblatt AG 
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1. Redaktionsstatut 
 

� Die Redaktionen der Elektronischen Medien sind journalistisch unabhängig. Es 
erfolgt keine Koordination von Inhalten mit anderen Redaktionen. Über die 
Platzierung allfälliger mittels Synergien gewonnener Informationen entscheiden die 
Redaktionen selbstständig. Die Redaktionen der St. Galler Tagblatt Medien stehen 
untereinander in einem Konkurrenzverhältnis.  

 
� Die Redaktionen der Elektronischen Medien sind formal unabhängig. Gegenüber 

Geschäftsführung, Verwaltungsrat und Aktionären besteht bezüglich des 
journalistischen Tagesgeschäfts keine Weisungsgebundenheit. 

 
� Die Redaktionen der Elektronischen Medien sind wirtschaftlich unabhängig. Der 

Verkauf wird getrennt geführt. Es existiert keine Weisungsgebundenheit gegenüber 
dem Verkauf. Personelle Verflechtungen zwischen Redaktion und Verkauf sind 
untersagt.  

 
� Die Redaktionen der Elektronischen Medien sind verpflichtet, im Gegenzug den im 

Gesetz und der Konzession verankerten Programmauftrag zu erfüllen und nach 
Kräften an der permanenten Verbesserung der journalistischen Qualität zu arbeiten.  

 
� Kein Programmschaffender darf gezwungen werden etwas zur produzieren oder zu 

verantworten, was diesem Redaktionsstatut widerspricht. Aus einer Weigerung dürfen 
keine Nachteile entstehen.  
 

 
2. Allgemeines 
 

2.1 Interessenbindungen 

Mitarbeiter von Tele Ostschweiz und Radio Ostschweiz legen persönliche 
Interessenbindungen offen, falls sie für ihre jeweilige konkrete berufliche Tätigkeit von 
Bedeutung sein könnten. Sie informieren selbständig ihre direkten Vorgesetzten bzw. die 
Diensthabenden, welche dann darüber entscheiden, ob der Auftrag aufrecht erhalten oder an 
einen anderen Mitarbeiter weitergeben wird. 
 
Als Interessenbindung können insbesondere gelten: Parteizugehörigkeit, wirtschaftliche 
Beteiligung/Aktienbesitz, persönliche Beziehungen zu Betroffenen. Diese Aufzählung ist 
nicht abschliessend und soll im konkreten Fall sinngemäss angewandt werden. 
 

2.2 Mandate 

Mitarbeiter von Tele Ostschweiz und Radio Ostschweiz haben vor Annahme öffentlicher 
Ämter die Einwilligung der Geschäftsleitung einzuholen. Grundsätzlich muss sehr sorgfältig 
abgewogen werden, ob sich ein Mandat mit den journalistischen Aufgaben und der 
journalistischen Unabhängigkeit vereinbaren lässt. Sinngemäss gilt dies auch für alle 
anderen ausserberuflichen Funktionen, welche die journalistische Unabhängigkeit tangieren 
könnten. 
 

2.3 Öffentliche Auftritte, Werbung 

Alle öffentlichen Auftritte ausserhalb der beruflichen Tätigkeit bei Tele Ostschweiz und Radio 
Ostschweiz müssen durch die Geschäftsleitung bewilligt werden. Sie wägt ab, ob der Auftritt 
mit der journalistischen Unabhängigkeit und Neutralität vereinbar ist. So muss beispielsweise 
bei Auftritten im politischen Umfeld (Podiumsdiskussionen) sicher gestellt sein, dass die 
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journalistischen Grundsätze eingehalten werden (ausgewogene Zusammensetzung des 
Podiums etc.). 
 
Programm-Mitarbeitern von Tele Ostschweiz und Radio Ostschweiz ist es nicht erlaubt, bei 
Werbeproduktionen (Spots etc.) auf dem eigenen Medium mitzuwirken. Die Mitwirkung bei 
Werbeproduktionen für andere Medien kann die Geschäftsleitung in Ausnahmefällen 
bewilligen.  
 

2.4 Geschenke 

Journalisten von Tele Ostschweiz und Radio Ostschweiz ist es untersagt, in ihrer beruflichen 
Funktion Geschenke oder Zuwendungen anzunehmen, welche ihre Unabhängigkeit 
tangieren könnten. Nicht darunter fallen kleinere Geschenke bzw. „Aufmerksamkeiten“ 
anlässlich von Medienkonferenzen, Essen etc., deren Wert 50 Franken nicht übersteigt. Im 
Zweifelsfall ist die Geschäftsleitung zu informieren, welche über die Annahme entscheidet.  
 

2.5 Insiderwissen 

Mitarbeiter von Tele Ostschweiz und Radio Ostschweiz verpflichten sich, aus Informationen, 
welche ihnen aus beruflichen Gründen zugänglich werden, keine persönlichen Vorteile zu 
ziehen bzw. keinem Dritten persönliche Vorteile daraus zu schaffen. Dies gilt insbesondere 
für Informationen im Wirtschaftsbereich (Insiderwissen mit Auswirkungen auf Börsenkurse 
etc.). 
 

2.6 Sperrfristen 

Sperrfristen sind dann gerechtfertigt, wenn sie im Interesse der Journalisten dazu dienen, die 
Planung und Berichterstattung zu erleichtern. Nicht gerechtfertigt sind Sperrfristen, die 
lediglich dazu dienen, einzelne Medien zu bevorzugen; diese können in Ansprache mit der 
Chefredaktion und nach Information des Veranstalters gebrochen werden.  
 

2.7 Werbekunden 

Werbekunden haben keinen Anspruch auf journalistische Sonderbehandlung. Somit dürfen 
Aufträge von Werbekunden nicht mit Bedingungen im Programmbereich gekoppelt werden. 
Umgekehrt soll aber auch keine „Schere im Kopf“ entstehen, die etwa die Nennung von 
Werbekunden in journalistischen Beiträgen verhindert; Werbekunden werden nach dem 
Fairnessgebot genau so behandelt wie andere Exponenten. 
 

2.8 Reklamationen, Berichtungen und Gegendarstellungen 

Reklamation werden grundsätzlich immer beantwortet, es sei denn, es handelt sich um 
eindeutig beleidigende oder anonyme Zuschriften. Zuständig dafür sind die jeweiligen 
Redaktionsleiter bzw. Chefredaktoren. Diese können die Beantwortung auch an die 
verantwortlichen Redaktoren delegieren. 
 
Sachliche Fehler werden rasch möglichst berichtigt, wenn es geht noch in der laufenden 
Sendung.  
 
Eine Gegendarstellung ist eine durch das Gesetz definierte Gegenbehauptung des 
Betroffenen und folgt genau definierten formalen Regeln. Eine Gegendarstellung kann nur 
nach vorgängiger juristischer Prüfung und mit Genehmigung durch die Geschäftsleitung bzw. 
Chefredaktion erfolgen. 
   
 



Elektronische Medien der St. Galler Tagblatt AG: Publizistische Richtlinien Seite 4 

3. Journalistische Grundsätze 
 
Die Mitarbeiter von Tele Ostschweiz und Radio Ostschweiz orientieren sich bei ihrer Arbeit 
an den ethischen und moralischen Grundsätzen des Schweizerischen Presserates 
(„Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten“).  
 
Oberstes Gebot für alle Mitarbeitenden ist die Fairness. Daran halten sie sich sowohl bei der 
Beschaffung, der Auswahl, Interpretation und Kommentierung von Informationen, als auch 
bei der Berücksichtigung anders Denkender. Als Journalistinnen und Journalisten sind die 
Mitarbeitenden von Tele Ostschweiz und Radio Ostschweiz der Öffentlichkeit verpflichtet. 
Dies steht selbst über dem Interesse des Arbeitsgebers und dem staatlicher Organe.  
 
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tele Ostschweiz und Radio Ostschweiz halten wir 
uns insbesondere an folgende Grundsätze und Pflichten: 
 

a) Wahrheit steht für uns über allem, ohne Rücksicht auf sich daraus ergebende 
Nachteile, selbst für die eigene Person. 

 
b) Informationen geben wir nur weiter, wenn deren Quellen bekannt sind. Unbestätigte 

Informationen, oder solche unbekannter Herkunft, bezeichnen wir als solche. 
 

c) Zur Beschaffung von Informationen wenden wir keine unlauteren Methoden an. Wir 
unternehmen nichts, um eine Aussage zu verfälschen oder deren Sinn zu entstellen. 

 
d) Wir berichtigen jede veröffentlichte Meldung, deren Inhalt sich als falsch, oder 

teilweise falsch erwiesen hat. 
 

e) Wir wahren das uns zustehende Berufsgeheimnis und geben die Quellen 
vertraulicher Informationen nicht bekannt. 

 
f) Die Privatsphäre einzelner Personen respektieren wir, sofern das öffentliche 

Interesse nicht das Gegenteil verlangt. Wir verzichten auf die Nennung von Namen, 
sofern diese nicht ohnehin bekannt sind oder für die Berichterstattung unerlässlich 
sind. 

 
g) Wir zeigen Respekt vor der Menschenwürde und distanzieren uns von 

diskriminierende Anspielungen auf ethnische oder nationale Zugehörigkeiten, 
Religionen, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Krankheit oder Behinderung. 

 
h) Wir sind unbestechlich und lassen uns in unserem Auftrag nicht durch persönliche 

Vorteile leiten. 
 

i) Journalistische Weisungen nehmen wir nur von Mitgliedern der Redaktion entgegen, 
in derer Kompetenz die Anweisungen liegen und die nicht im Gegensatz zu den oben 
erwähnten Grundsätzen stehen. 

 
j) Bei persönlicher Betroffenheit steht es einem Mitarbeitenden frei, in Ausstand zu 

treten. Ein Ausstand kann auch von den Vorgesetzten durchgesetzt werden. 
 

k) Unsere Bekanntheit, die wir durch unsere Arbeit erlangen, stellen wir nicht in den 
Dienst von öffentlichen Aktionen, insbesondere wenn diese politischer Natur sind. 
Ausnahmen müssen von einem Vorgesetzten/einer Vorgesetzten erteilt werden. 
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4. Konkrete Anwendung 

4.1.Gerichtsfälle 

In der Berichterstattung aus Gerichtsverhandlungen bleiben wir neutral und geben die 
Sachverhalte objektiv wieder. Es gilt das Prinzip der Unschuldsvermutung. Bis zur 
Verurteilung sprechen wir vom „Angeklagten“ bzw. vom „mutmasslichen Täter“. Als 
Grundlage der Berichterstattung gilt die juristische und nicht die emotionale 
Betrachtungsweise.  
 

4.2. Namensnennung 

Wir respektieren die Privatsphäre als hohes Rechtsgut. Vor diesem Hintergrund verzichten 
wir bei Unglückfällen, Verbrechen oder Gerichtsfällen auf Namensnennungen, sowohl von 
Tätern, wie auch Opfern. Eine Ausnahme ist möglich, falls die Polizei aus 
Fahndungsgründen den Namen bekannt gibt. Bei Personen, welche im öffentlichen Interesse 
stehen, halten wir uns an die Empfehlung des Schweizer Presserates: Eine Namensnennung 
ist erlaubt, wenn die betroffene Person mit einem politischen Amt oder einer staatlichen 
Funktion betraut ist und wenn sie beschuldigt wird, damit unvereinbare Handlungen 
begangen zu haben. Eine Namensnennung ist ebenfalls zulässig, wenn eine Person in der 
Öffentlichkeit allgemein bekannt ist. Allerdings müssen die ihr vorgeworfenen Handlungen im 
Zusammenhang mit ihrer Bekanntheit stehen. 
 

4.3. Kinder und Personen in Not 

Insbesondere im Zusammenhang mit Verbrechen, Unglücksfällen und Katastrophen üben 
wir Zurückhaltung, wenn es um Kinder oder Personen in Not geht. Beim Einholen von 
Aussagen müssen wir uns der besonderen Situation der Betroffenen bewusst sein. Diesen 
Umstand nutzen wir nicht aus.  
 

4.4 Suizide 

Über Suizide berichten wir in der Regel nicht, da dies Nachahmungstäter zusätzlich 
animieren kann. Ausnahmen werden gemacht, wenn der Suizid öffentlich wahrgenommen 
wurde oder wenn es sich um eine Person des öffentlichen Interesses handelt. Nicht betroffen  
von dieser Regel ist überdies die generelle journalistische Aufarbeitung der Suizid-Thematik.  
 

4.5 Einwilligung zur Aufzeichnung/Ausstrahlung 

Wir verwenden nur Aufzeichnungen (Bild und Ton), die im Einverständnis mit den 
Aussagenden entstanden sind. Dies gilt insbesondere auch bei Kontakten übers Telefon. Die 
Mitarbeitenden von Tele Ostschweiz und Radio Ostschweiz geben sich als 
Journalistin/Journalist zu erkennen und weisen darauf hin, ob und ab welchem Zeitpunkt das 
Gespräch aufgezeichnet wird. In Ausnahmefällen kann ein Vorgesetzter diese Regel ausser 
Kraft setzten, wenn es für eine Recherche notwendig ist, oder ein höheres öffentliches 
Interesse besteht. Allerdings dürfen die journalistischen Grundsätze dennoch nicht verletzt 
werden. 
 
Vor einem Gespräch deklarieren wir, für welche Sendung, in welchem Zusammenhang und 
mit welchen anderen Personen zusammen die voraussichtliche Ausstrahlung erfolgt. Zudem 
halten wir uns an Abmachungen darüber, welche Aussagen im fertigen Beitrag verwendet 
werden.  
 
Der oder die Interviewte hat Anrecht darauf, zu erfahren, welche Ausschnitte verwendet 
werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Abnahme des vollständigen Beitrags durch die 
Interviewten. Die Interviewten können begründete Korrekturwünsche zu ihren eigenen 
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Aussagen machen, die etwa dazu dienen Versprecher oder Missverständnisse 
auszuräumen. 
 
Die Interviewten haben grundsätzlich das Recht, das Interview vor Ausstrahlung 
zurückzuziehen. Dies gilt jedoch nicht für mediengewandte Personen von öffentlichem 
Interesse, mit denen das Interview ordnungsgemäss und vorgängig angekündigt 
durchgeführt wurde. Sie sind in der Lage, die Tragweite ihrer Aussagen einzuschätzen und 
können diese nicht einfach zurückziehen.  
 
Die Bildaufnahme von Personen ohne deren explizite Einwilligung ist gestattet, wenn sie sich 
freiwillig in der Öffentlichkeit exponieren (Beispiel: Demonstration) oder wenn sie zufällig ins 
Bild geraten. 
 

4.6 Quellenangabe 

Die Mitarbeitenden von Tele Ostschweiz und Radio Ostschweiz weisen die Quellen ihrer 
Informationen aus, sofern dies notwendig ist. Zwingend ist die Quellenangabe bei der 
Verwendung von Informationen aus anderen Medien, sofern der Ursprung der Information 
nicht selbständig abgeklärt wurde. Ebenfalls unerlässlich ist die Quellenangabe bei wichtigen 
Mitteilungen der Behörden. Quellen werden nicht genannt, wenn Betroffenen ein Nachteil 
daraus erwachsen könnte. In diesem Fall deklarieren wir die interne Bekanntheit der Quelle 
und weshalb wir sie nicht Preis geben.  
 

4.7 Besondere Quellen 

Wir verwenden keine anonym eingesandten Texte, Töne oder Bilder. Hingegen können wir in 
besonderen Fällen die Anonymität eines uns bekannten Informanten schützen. 
Bei uns zur Verfügung gestellten Amateuraufnahmen überprüfen wir so weit möglich die 
Echtheit der Aufnahme. In jedem Fall deklarieren wir die Verwendung dieser Aufnahmen.  
 

4.8 Ironie und Satire 

Ironie und Satire werden nicht von allen verstanden. Sie sind deshalb nur sparsam und mit 
Sorgfalt einzusetzen. Insbesondere muss für den Zuhörer bzw. Zuschauer klar erkennbar 
sein, dass es sich um Ironie oder Satire handelt.  
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1. Präambel 

  

Die vorliegenden Anstellungsbedingungen präzisieren die Vertragsverhältnisse zwischen 
den Elektronischen Medien (Radio Ostschweiz AG, TVO AG, onair werbung AG) und 
ihren Mitarbeitenden.  
 
 
1. Die Elektronische Medien achten und schützen die Persönlichkeit der 

Mitarbeitenden. Sie nehmen auf deren Gesundheit Rücksicht, sorgen für die 
Wahrung der körperlichen und geistigen Integrität und dulden keine Form der 
sexuellen Belästigung und Mobbing 

2. Die Elektronischen Medien anerkennen den Grundsatz der Gleichbehandlung 
unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Muttersprachen und Weltanschauung 

3. Die Elektronischen Medien verpflichten sich, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf allen Ebenen zu verwirklichen. Sie setzen sich dafür ein, Frauen und 
Männern den Zugang zu allen Berufssparten des Unternehmens zu sichern 

4. Die Elektronischen Medien setzen sich zum Ziel, dass sich alle Mitarbeitenden im 
Rahmen der Möglichkeiten des Unternehmens ihren beruflichen Fähigkeiten und 
Erfahrungen optimal entfalten sowie kreativ und produktiv arbeiten können. Dazu 
gehört die Teilzeitbeschäftigung für alle Funktionen. 

5. Soweit die Anstellungsbedingungen keine ausdrücklichen Bestimmungen 
enthalten, gelten die Bestimmungen der Gesamtarbeitsverträge, sofern vorhanden, 
sowie die Normen des Obligationenrechts, die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes 
und die weiteren einschlägigen eidgenössischen und kantonalen 
Gesetzesvorschriften. 
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2. Stellenausschreibung, Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses 
 
2.1 Stellenausschreibungen 
 
 Muss bei den Elektronischen Medien eine Arbeitsstelle neu besetzt werden, so 
 wird diese zunächst intern ausgeschrieben 
 Bei der Bewerbung um freie Stellen erhalten bisherige Mitarbeitende der Tag-
 blattmedien bei gleicher Eignung den Vorzug vor externen Bewerbungen. 
 Bei Bewerbungen ist auf eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter Rück-
 sicht zu nehmen 
 
2.2 Beginn 
 
 Das Arbeitsverhältnis wird durch die gegenseitige Unterzeichnung des Anstel-

lungsvertrages begründet und beginnt mit dem Eintritt der Arbeitnehmerin, des 
Arbeitnehmers in die Firma. Bei ausländischen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern bleibt für die gegenseitige Verbindlichkeit des Vertrages die 
Erteilung der notwendigen Bewilligungen durch die zuständigen Behörden 
vorbehalten. 

 
2.3 Probezeit 
 
 Bei Festanstellungen gelten die ersten 3 Monate des Arbeitsverhältnisses als 

Probezeit. 
 
2.4 Beendigung 
 
 Das Arbeitsverhältnis endet durch Austritt infolge Kündigung, durch 

Vertragsablauf, fristlose Auflösung, Pensionierung, Invalidität oder Tod.  
 Will eine Mitarbeiterin die Arbeit nach erfolgter Niederkunft nicht wieder 

aufnehmen, endet das Arbeitsverhältnis nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs.  
 

2.4.1 Kündigung 
 
  Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Kündigungsfrist von 

14 Tagen auf das Ende der Arbeitswoche aufgelöst werden. 
 
  Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beidseitig unter Einhaltung 

der Kündigungsfrist auf das Ende eines Monats gekündigt werden.  
 
  Die Kündigung hat schriftlich spätestens auf den letzten Arbeitstag des Monats 

zu erfolgen und muss dem Empfänger vor Arbeitsschluss zugegangen sein. Auf 
Verlangen ist sie schriftlich zu begründen. 
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Kündigungsfristen 
 
  Stagiaires /Volontäre: im ersten Jahr: 1 Monat 
    Im zweiten Jahr: 2 Monate 
 
  Festangestellte:     3 Monate 
 
2.4.2 Fristlose Kündigung 
 
  Beim Vorliegen wichtiger Gründe gemäss Art. 337 OR kann das Arbeitsverhältnis 

beidseitig fristlos aufgelöst werden. 
 
2.4.3 Pensionierung 
 
  Das Arbeitsverhältnis erlischt ohne weiteres auf den Zeitpunkt der Pensionie-

rung. Das Rücktrittsalter beträgt bei Männern 65 Jahre, bei Frauen seit 1. Januar 
2005 64 Jahre. Die Pensionierung erfolgt auf das Ende des Monats, in dem das 
Rücktrittsalter vollendet wird. 

 
  Vorzeitige Pensionierung: Die versicherte Person kann auf eigenen Wunsch  

frühestens 5 Jahre vor dem ordentlichen Rücktrittsalter pensioniert werden (dies 
muss auf schriftlichem Weg unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten 
Kündigungsfrist beim Personaldienst eingereicht werden). 

 
2.4.4 Invalidität 
 
  Tritt infolge Krankheit oder Unfall eine voraussichtlich dauernde Invalidität ein, 

die eine weitere berufliche Tätigkeit ausschliesst, endet das Arbeitsverhältnis auf 
jenen Zeitpunkt, ab dem die Rentenleistungen durch die Vorsorgewerke erbracht 
werden und die Lohnfortzahlungspflicht abgelaufen ist. Bei einer Teilinvalidität 
muss das Arbeitsverhältnis neu geregelt werden. 

 
2.4.5 Tod 
 
  Mit dem Tod einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers erlischt das 

Arbeitsverhältnis. 
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3. Zeitregelung  
 

3.1 Arbeitszeit 
 
a. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt bei einem vollen Pensum 41 Stunden.  
 
b. Die Arbeitszeit der Redaktion und der Produktion richtet sich nach den 
Bedürfnissen der redaktionellen Arbeit. Die Absenzrapportierung erfolgt 
redaktionsintern in Absprache mit der Ressortleitung bzw. der Chefredaktion. 

 
c. Reisezeit gilt als Arbeitszeit. Angeordnete berufliche Aus- und Weiterbildung 
können als Arbeitszeit ausgewiesen werden. Der Weg zur und von der Arbeit ist 
nicht entlöhnte Arbeitzeit. 

 
3.2 Ruhezeit 

 
a. Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf eine tägliche Ruhezeit von durch-
schnittlich 12 Stunden pro Kalenderwoche und mindestens 10 aufeinanderfol-
genden Stunden im Einzelfall. 

 
b. Die tägliche Ruhezeit kann einmal pro Kalenderwoche auf mindestens 8 Stunden 
reduziert werden, falls dies die betrieblichen Abläufe erfordern. Der Durchschnitt 
über die Kalenderwoche darf auch in diesen Fällen nicht über 12 Stunden 
betragen. 

 
3.3 Kompensation von Nacht- und Sonntagsarbeit  
 

Die Kompensation von Nacht- und Sonntagsarbeit hat durch die Gewährung 
entsprechender Freizeit zu erfolgen und kann nicht durch Geldleistungen 
abgegolten werden.  
 

3.4 Arbeitsfreie Tage 
   

a. Die Mitarbeitenden haben während eines Kalenderjahres Anspruch auf so viele 
Ruhetage wie das Jahr Samstage und Sonntage zählt. Zusätzlich haben sie 
Anspruch auf 9 amtliche oder nichtamtliche Feiertage. 

 
b. Ruhe- und Feiertage umfassen einen Zeitraum von wenigstens 30 Stunden 

zwischen Arbeitsende am Vortag und Wiederbeginn der Arbeit. Zwei freie Tage 
umfassen einen Zeitraum von mindestens 55 Stunden. 

 
c. Innerhalb von 4 Kalenderwochen sind jeweils mindestens so viele arbeitsfreie 

Tage zu planen, als auf diese Periode Samstage, Sonntage und amtliche 
Feiertage entfallen. Bis zu zwei arbeitsfreie Tage können auf die nachfolgende 
Periode übertragen werden. 

 
d. Ruhetage fallen wenn möglich auf das Wochenende (Samstag/Sonntag oder 

Sonntag/Montag). Arbeit am Sonntag ist pro Kalenderjahr höchstens 20 mal 
zulässig. Ausserdem dürfen Mitarbeitende nicht an mehr als zwei Sonntagen 
hintereinander eingesetzt werden.  
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3.5 Überstunden  

 
Arbeitsstunden, die über das Monatssoll hinaus geleistet werden, gelten als  
Überstunden. Die Elektronische Medien führen eine Arbeitszeitkontrolle, aus 
welcher die geleisteten Überstunden jederzeit ersichtlich sind. 
 
Minus- oder Überstunden sind grundsätzlich im Folgemonat durch zusätzliche 
Arbeit bzw. durch die Gewährung von Freizeit im gleichen Umfange zu 
kompensieren. Maximal 15 Minus- oder Überstunden können auf den 
übernächsten Monat übertragen werden.  

 
3.6 Ferien  
 

Der jährliche Ferienanspruch für Mitarbeitende beträgt 25 Arbeitstage, für 
Mitarbeitende unter 20 und über 50 Jahre 30 Tage. Für Ausbildungsverhältnisse 
können andere Regelungen getroffen werden.  
 
Die Ferien sind im Verhältnis zur Dauer der Abwesenheit zu kürzen, wenn 
Mitarbeitende den Dienst während eines Kalenderjahres länger aussetzen als 
zusammengezählt 
 

• 60 Kalendertage infolge von Krankheit, Schwangerschaft und Niederkunft, 
Unfall, Zivil- oder Militärdienst. 

• 30 Kalendertage infolge von unbezahltem Urlaub. 
 
Bei Arbeitsein- oder –austritt im Laufe eines Jahres wird der Ferienanspruch der 
Mitarbeitenden pro rata der im betreffenden Kalenderjahr geleisteten 
Dienstmonate berechnet.  

 
3.7 Ferienbezug  
 

Die Ferien sind grundsätzlich im Kalenderjahr zu beziehen, in dem der Anspruch 
entsteht. Ausnahmsweise können die Elektronische Medien den Übertrag der 
Ferien auf das nächste Kalenderjahr gestatten.  
 
Der Zeitpunkt des Ferienbezugs wird von den Elektronischen Medien bestimmt. 
Dabei nehmen die Elektronischen Medien auf die Wünsche der  Mitarbeitenden 
Rücksicht, soweit dies mit den betrieblichen Bedürfnissen vereinbar ist. 
Mindestens zwei Ferienwochen pro Jahr sind zusammenhängend zu beziehen. 
 
Erkranken oder verunfallen Mitarbeitende während den Ferien, so werden die 
dadurch beeinträchtigten Ferientage nachgewährt. Die Ausfallzeit ist in jedem Fall 
durch ein ärztliches Zeugnis zu belegen. 
 
Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses können Ferien nicht durch 
Geldleistungen abgegolten werden.  
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3.8 Urlaube  
 

Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf einen bezahlten Urlaub in folgenden 
Fällen:  
a) Bei Heirat, Geburt, Adoption oder Krankheit: 

• Für die eigene Heirat: 2 Tage; 
• Für die Heirat der Kinder, des Vaters, der Mutter oder der Geschwister: 1 

Tag; 
• Für den Vater bei der Geburt seines Kindes: 10 Tage; 
• Bei der Adoption eines bis zu 15 Jahre alten Kindes: 10 Tage; 
• Bei Krankheit eines Kindes, das besonderer Pflege oder Anwesenheit 

bedarf, sofern die Ehegattin oder der Ehegatte das Kind nicht betreuen 
kann: bis 5 Tage. 

 
b) Bei Todesfall in der Familie: 

• Bei Tod des Lebenspartners, der Lebenspartnerin, eines Elternteils oder 
eines Kindes der Mitarbeitenden: 3 Tage; 

• Für die Teilnahme an der Trauerfeier von nahen Verwandten und 
Verschwägerten, d.h. Gross- und Schwiegereltern, Geschwister, Schwager, 
Schwägerin, Schwiegersohn, Schwiegertochter, Gross- und Urgrosskinder,: 
bis 1 Tag; 

 
c) Bei Wohnungswechsel: 1 Tag  

 
d) Zur Ausübung eines öffentlichen Amtes, falls diese Pflicht nur während der 

Arbeitszeit erledigt werden kann: bis 10 Tage im Kalenderjahr. 
 
Bei allen Urlauben, die sich planen lassen, muss auf die betrieblichen Bedürfnisse 
Rücksicht genommen werden. Teilzeitbeschäftigte haben die Abwesenheiten nach 
Möglichkeit in die beschäftigungslose Zeit zu legen.  
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4. Lohn, Spesen und Mitarbeitendengespräch 
 

4.1 Lohn  
 
Die Mitarbeitenden der Elektronischen Medien haben Anspruch auf den im 
Arbeitsvertrag festgesetzten Lohn.  
Frauen und Männ haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.  
 
Der Lohn wird monatlich spätestens bis zum 25. jeden Monats ausgerichtet. Die 
Elektronischen Medien nehmen die Lohnzahlung auf ein von den Mitarbeitenden zu 
bezeichnendes Konto vor.  
 
Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf einen 13. Monatslohn in der Höhe des 
durchschnittlichen Bruttomonatslohnes. Bei unterjährigem Arbeitsverhältnis 
entspricht der 13. Monatslohn 8,33% des im betreffenden Jahr erzielten 
Bruttolohnes. Der 13. Monatslohn wird zusammen mit dem Novemberlohn 
ausgerichtet. 
 

4.2 Lohnsystem 
 
Die Lohnfestsetzung erfolgt aufgrund des Lohnsystems der Elektronischen Medien, 
dessen Grundsätze und Handhabung im Reglement „Lohnsystem Elektronische 
Medien St. Galler Tagblatt AG“ (Beilage) definiert ist.   
 
Demnach setzt sich der Lohn aus der drei Komponenten zusammen: Dem 
Funktionswert, der Erfahrungsspanne und der Leistungsspanne. 
 

4.3 Lohnanpassungen 
 

Lohnanpassungen erfolgen üblicherweise auf Anfang eines Kalenderjahres. Als 
Grundlage dafür gelten die Mitarbeiterbewertung und die Vorgaben des 
Lohnsystems. 
 

4.4 Lohnzahlung 
  
Die Gehaltszahlung erfolgt bargeldlos. In der Regel ist das Gehalt am 25. des 
Monats auf dem Bank- oder Postscheck-Konto verfügbar. 
 
Die Absenzrapportierung erfolgt im Monatsrhythmus.  
 

4.4 Kinderzulagen  
 
Die Mitarbeitenden haben für jedes ihrer Kinder Anspruch auf eine Kinderzulage, 
sofern diese nicht anderweitig bezogen wird. Die Zulage wird auch gewährt für 
jedes andere Kind, für das die Mitarbeitenden dauernd aufkommen. 
 
Die Höhe der Kinderzulage richtet sich nach der einschlägigen Gesetzgebung.  
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4.5 Lohnzession 
 
Der Gehaltsanspruch ist persönlich. Abtretungen und Verpfändungen künftiger 
Lohnforderungen sind ausser zur Sicherung familienrechtlicher Unterhalts- und 
Unterstützungspflichten nichtig. 
 

4.6 Lohnfortzahlung bei Verhinderung an der Arbeitsleistung  
 

4.6.1 Krankheit und Unfall  
 

Bei einer unverschuldeten, ärztlich nachgewiesenen Voll- oder 
Teilarbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit haben die Mitarbeitenden Anspruch 
auf 80% des Lohnes während 720 Kalendertagen ab dem ersten Tag. Die 
Elektronischen Medien schliessen zur Abdeckung dieser Ansprüche eine 
Kollektivversicherung ab.  
 
Die Prämien der Lohnausfallversicherung werden von den Elektronischen 
Medien getragen.  
 

4.6.2 Lohnzahlung  bei Mutterschaft 
 
Für eine durch Schwangerschaft bedingte, ärztlich attestierte Arbeitsunfähigkeit 
gelten die Bestimmungen über die Lohnfortzahlung bei Krankheit. 
 
Auch ohne ärztlich belegte Beschwerden hat die Arbeitnehmerin bei der 
Niederkunft Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen. 
 
War die Arbeitnehmerin vor der Niederkunft weniger als 270 Tage in der Firma 
angestellt, hat sie während des Mutterschaftsurlaubes lediglich Anspruch auf 
einen Monatslohn. 
 
Die schwangere Arbeitnehmerin ist gebeten, zwecks Regelung der individuellen 
Situation mit dem Personaldienst Verbindung aufzunehmen. 
Bei Niederkunft ist die Geburt des Kindes dem Personaldienst zu melden. 
 

4.6.3 Anzeigepflicht bei Arbeitsverhinderung 
 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind gebeten, die Vorgesetzten 
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn sie wegen Krankheit, Unfall, 
Schwangerschaft oder Niederkunft an der Arbeitsleistung verhindert sind. 
 
Krankheits- und unfallbedingte Absenzen von mehr als 3 Tagen sind mit einem 
ärztlichen Zeugnis zu belegen. Die Firma hat das Recht, eine vertrauensärztliche 
Untersuchung zu veranlassen. 
 
Bei einer unfallbedingten Absenz sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gebeten, sich zusätzlich bei der Lohnbuchhaltung zu melden, damit die 
Unfallmeldung erstellt werden kann. 
 

4.6.4 Lohnnachgenuss bei Todesfall 
 
Stirbt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer und hinterlässt einen Ehe-
gatten, minderjährige Kinder oder andere Personen, denen gegenüber sie/er 
eine gesetzliche Unterstützungspflicht erfüllt hat, so werden an die Berechtigten 
nebst dem Gehalt des laufenden Monats ein weiteres Monatsgehalt und nach 
fünfjähriger Anstellungsdauer ein zusätzliches Monatsgehalt ausgerichtet. 
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4.7 Lohnzahlung bei Militär- und Zivildienst 

 
Während Dienstleistungen in der Schweizerischen Armee (inkl. Militärischer Frauen- 
und Rotkreuzdienst), Zivildienst und im Zivilschutz bezahlt die Firma das Gehalt in 
folgendem Umfang (AN = Arbeitnehmer/in): 

 

 AN ohne  AN mit  
 Unterstüt- Unterstüt- 
 zungspflicht zungspflicht 
 

- während der obligatorischen 100% 100%      
Wiederholungs-, Ergänzungs-          
und Kaderkurse    

 
- während der Rekrutenschule 50% 100% 
  

- während aller übrigen Schulen 75% 100%         
und Kurse, insbesondere den            
Ausbildungs- und Beförderungs-           
diensten, bis und mit Hptm 

 
- während Ausbildungs- und individuell Regelung                  
Beförderungsdiensten ab nach Rücksprache mit      
Stufe Major und während der Geschäftsleitung                 
GST-Diensten 

 
 
Die Gehaltszahlung bezieht sich auf den Grundlohn, exkl. weitere Zulagen. Die 
Erwerbsausfallentschädigung fällt dem Arbeitgeber zu, soweit sie die obgenannten 
Gehaltszahlungen nicht übersteigt. 
 
Zeitliche Verpflichtung:  
Beträgt die Dauer aller Dienste des Arbeitnehmers innerhalb eines Kalenderjahres 
mehr als einen Monat, setzt die Firma für freiwillig geleistete Gehaltszahlungen 
voraus, dass der Arbeitnehmer nach Abschluss der letzten Dienstleistungen noch 
während mindestens eines Jahres für die Firma tätig ist. Tritt der Arbeitnehmer vor 
Ablauf dieser Frist aus der Firma aus oder bewirkt er seine fristlose Entlassung, so 
hat er die freiwillig erbrachten Gehaltszahlungen für Dienstleistungen während der 
vergangenen zwei Jahre (vom Austrittsdatum her gerechnet) pro rata zurückzuer-
statten (1/12 für jeden fehlenden Monat).  
Von der Rückzahlungspflicht sind Dienstleistungen in Wiederholungs- und Ergän-
zungskursen nicht betroffen. 
 
Als freiwillige Gehaltszahlungen gelten jene Beträge, um welche die von der Firma 
geleisteten Zahlungen die Vergütungen der Ausgleichskasse übersteigen. 
 

4.8 Lohnabzüge 
 
AHV/IV/EO/ALV:  
 
Die gesetzlich festgelegten Arbeitnehmerbeiträge für die AHV (Alters- und Hinter-
lassenenversicherung), die IV (Invalidenversicherung), die EO (Erwerbsersatz-
Ordnung) und die ALV (Arbeitslosenversicherung sind in der Lohnabrechnung 
detailliert aufgeführt und werden erhoben auf dem Bruttolohn, einschliesslich 



 11 

allfälliger Überzeitentschädigungen, Gratifikationen, Leistungsprämien, Provisionen, 
Treueprämien und Dienstaltersgeschenken. Keine Abzüge erfolgen auf 
Kinderzulagen. 
 
Vorsorgestiftung (Pensionskasse):  
 
Prämien werden gemäss Vorsorgereglement der Pensionskasse St.Galler Medien 
erhoben. 
 
Nichtberufsunfall-Versicherung (NBU):  
 
Die Prämien für die NBU-Versicherung trägt der Arbeitgeber. Eine Überwälzung auf 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gemäss den gesetzlichen Vorschriften, 
behält sich der Arbeitgeber allerdings jederzeit vor. Eine Überwälzung hat keine 
Neuregelung der Arbeitsverhältnisse zur Folge. 
 
Lohnfortzahlungsversicherung bei Krankheit und Unfall:  
 
Die Kostenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beträgt 0,4 % des 
AHV-pflichtigen Bruttolohnes.  
 

4.9 Spesen 
  Auslagen, die in Ausübung der beruflichen Tätigkeit entstehen, werden nach 

effektivem Aufwand aufgrund von Belegen, gemäss Spesenreglement 
Tagblattmedien, vergütet.  

  Spesen müssen stets vom zuständigen Vorgesetzten visiert werden.  
 

4.10 Mitarbeitendengespräch 
 Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf mindestens ein jährliches Gespräch mit 
 dem zuständigen Vorgesetzten. Das Gespräch dient der gemeinsamen 
 Standortbestimmung. 
 
 Dieses Gespräch dient als Instrument der Personalentwicklung und als Grundlage
 für die Festlegung von Massnahmen, so auch für Aktivitäten im Bereich Weiterbil-
 dung. 
 
 Der Gesprächstermin wird den Mitarbeitenden mindestens eine Woche zuvor 
 angekündigt, damit beide Seiten genügend Zeit zur Vorbereitung haben. Zu den 
 Ergebnissen des  Gesprächs und den vereinbarten Zielsetzungen wird ein 
 schriftliches Kurzprotokoll verfasst, das mindestens folgende  Angaben enthält: 
 

• Name des Mitarbeiters und des Vorgesetzten 
• Datum des Gesprächs 
• Beurteilung der besprochenen Arbeitsperiode durch den Vorgesetzten 
• Beurteilung der besprochenen Arbeitsperiode durch den Mitarbeiter 
• Zielvereinbarungen zu Zusammenarbeit, Aufgaben, Arbeitsbedingungen 
• Zielvereinbarungen zur Weiterbildung 

 
 Das Protokoll wird von den Beteiligten unterzeichnet, eine Kopie geht an den 
 Mitarbeitenden, eine Kopie in die Personalakte. 

  
 Bei Bedarf kann der Personaldienst zur Moderation des Gesprächs beigezogen 
 werden. 
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5. Aus– und Weiterbildung  
 

5.1. Grundsätzliches 
 

Wir verweisen auf das Aus- und Weiterbildungsreglemente der Tagblattmedien. 
Daraus ableitend und ergänzend halten wir nachfolgendes fest: 
 
Für unser Unternehmen ist Aus- und Weiterbildung von grosser Bedeutung. Wir 
wollen diese Aufgabe partnerschaftlich lösen. Beide Seiten - das Unternehmen 
und die Mitarbeitenden - leisten dazu ihre Beiträge! 
 

5.2. Innerbetriebliche Aus- und Weiterbildung 
 
5.2.1. Interne Angebote 
 
Die Kosten der innerbetrieblichen Ausbildung gehen zu Lasten des 
Unternehmens. 
 
 

5.3. Kostenbeteiligung an ausserbetriebliche Aus- und Weiterbildung 
 
5.3.1. Kategorie A: 
  
Ausbildungsmassnahmen, die auf die Initiative der Firma zurückgehen 
und zur Erfüllung gegenwärtiger und künftiger Aufgaben unerlässlich 
sind 
 
Veranlasst bzw. bewilligt werden solche Massnahmen durch die zuständige 
Abteilungsleitung (2. Führungsebene). 
Entschädigt werden die gesamten Ausbildungskosten sowie allfällige Spesen. 
(Die Kosten werden der Stammkostenstelle der Mitarbeiterin bzw. des 
Mitarbeiters belastet). 
 
Dienen Kurse dieser Kategorie der eigentlichen Grundausbildung, muss sich 
die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter verpflichten, nach Abschluss dieser 
Grundausbildung noch während mindestens zwei Jahren für die Firma tätig zu 
sein. Tritt sie/er vor Ablauf dieser Frist aus dem Unternehmen aus (Kündigung 
durch Mitarbeiter/in oder fristlose Entlassung), sind die anfallenden Kosten inkl. 
Spesen pro rata temporis zurückzuerstatten. 
 
5.3.2. Kategorie B: 
  
Ausbildungsveranstaltungen, die auf die Initiative der Mitarbeitenden 
zurückgehen und im Hinblick auf die Erfüllung gegenwärtiger und 
künftiger Aufgaben auch einem Bedürfnis der Firma entsprechen 
 
Bewilligt werden solche Kurse auf Antrag des Vorgesetzten durch das 
zuständige Geschäftsleitungsmitglied. 
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Entschädigt werden gegen Vorlage der Quittungen und unter Voraussetzung 
eines regelmässigen Besuchs 50 % der reinen Kurskosten und der 
Prüfungsgebühren (bei Prüfungswiederholungen erfolgt keine weitere 
Entschädigung), zahlbar nach Abschluss des Kurses bzw. am Ende eines 
Semesters. Spesen und Lehrmittel gehen zu Lasten des Mitarbeiters bzw. der 
Mitarbeiterin. 
 
Die ausfallende Arbeitszeit ist in der Regel nicht zu kompensieren. Die 
Aufgabenererfüllung muss aber gewährleistet sein. Für länger dauernde 
Lehrgänge mit hoher zeitlicher Belastung gelten individuelle Abmachungen. 
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter muss sich verpflichten, nach Abschluss 
der Ausbildung noch während mindestens zwei Jahren für die Firma tätig zu 
sein. Tritt sie/er vor Ablauf dieser Frist aus dem Unternehmen aus (Kündigung 
durch Mitarbeiter/in oder fristlose Entlassung), sind die Firmenbeiträge pro rata 
temporis zurückzuerstatten. Kündigt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter vor 
Abschluss der Ausbildung, sind sämtliche Beiträge zurückzuerstatten.  
 
Die entsprechende Vereinbarung wird durch den Personaldienst erstellt (siehe 
„Formulare/Antrag Kostenbeteiligung Weiterbildung“). 
 
5.3.3. Kategorie C:  
 
Ausbildungsveranstaltungen, welche die beruflichen und privaten 
Möglichkeiten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers erweitern, 
aber keinem Bedürfnis der Firma entsprechen 
 
An solche Kurse leistet die Firma keine finanziellen Beiträge. Wird eine solche 
Ausbildung mit einer vom BIGA anerkannten Fachprüfung abgeschlossen, 
gewährt die Firma zur Absolvierung der Schlussprüfung bis maximal 5 Tage 
bezahlten Urlaub. 
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6. Ferien und Absenzen 
 

6.1 Ferien 
 
Der Ferienanspruch beträgt pro Kalenderjahr 
 
- bis und mit dem Kalenderjahr, in dem    
 das 49. Altersjahr vollendet wird 25 Arbeitstage 
 
- vom Kalenderjahr an, in dem      
 das 50. Altersjahr vollendet wird 30 Arbeitstage 
 
Die Ferien sind zeitlich so zu gestalten, dass sie der Erholung der 
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers dienen. Bei der Ferienplanung sind die 
Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeitenden soweit als möglich zu 
berücksichtigen. 
 
Die Ferien sind grundsätzlich bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres zu 
beziehen. Gesuch um Übertrag von Ferienguthaben auf das Guthaben des 
Folgejahres ist durch das zuständige Geschäftsleitungsmitglied zu genehmigen. 
Eine Entschädigung für nicht bezogene Ferien ist während der Dauer des 
Anstellungsverhältnisses nicht zulässig. 
 
Kürzung der Ferien: Wegen unverschuldeter Absenzen aus persönlichen 
Gründen (Krankheit, Unfall, obligatorischer Schweizerischer Militärdienst) wird 
der Ferienanspruch bei einer gesamten Abwesenheit von bis zu drei Monaten 
nicht gekürzt. Beträgt die Abwesenheit mehr als 3 Monate, erfolgt eine Kürzung 
des Ferienanspruchs um 1/12 pro Monat der ganzen Abwesenheit. 
Für Absenzen aus eigenem Verschulden oder wegen Verhinderung aus 
objektiven Gründen (unbezahlter Urlaub, militärische Ausbildungs- und 
Beförderungsdienste, Naturkatastrophen) werden die Ferien für jeden vollen 
Monat der Verhinderung um 1/12 gekürzt. 
 
Erkrankt oder verunfallt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer während der 
Ferien in einer Weise, die den weiteren Feriengenuss hinfällig werden lässt, so 
zählen die ärztlich bescheinigten Tage vollständiger Arbeitsunfähigkeit nicht als 
Ferientage. 
 

6.2 Feiertage 
 
  Massgebend ist die Feiertagsregelung für den Kanton St.Gallen. 
 
  Fällt einer oder mehrere dieser Feiertage auf ein Wochenende, besteht kein  
  Anspruch auf einen Ersatz-Freitag. 
 
6.3 Bezahlte Absenzen 
 
 Siehe unter Punkt 3.8 dieses Reglements 
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6.4 Unbezahlte Absenzen 
 
Unbezahlter Urlaub:  
 
Aus Studiengründen oder für persönliche Zwecke kann in Ausnahmefällen 
unbezahlter Urlaub gewährt werden. Hierüber entscheiden die Vorgesetzten. Der 
Personaldienst regelt die Modalitäten. Unbezahlte Urlaube müssen vom 
Vorgesetzten an den Personaldienst gemeldet werden. In einer schriftlichen 
Vereinbarung werden Versicherungsfragen, Pensionskasse, Ferienkürzung etc. 
geregelt. 
 
Pensionskasse: Bei Abwesenheit von mehr als einem Monat hat die Arbeitnehmerin 
bzw. der Arbeitnehmer für die Dauer des gesamten Urlaubes sowohl die 
Arbeitnehmer- als auch die Arbeitgeberprämien zu entrichten. 
 
Zur Wahrung des Versicherungsschutzes für Nichtberufsunfälle muss die 
Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer bei der SUVA eine Abredeversicherung 
abschliessen (Anmeldeformulare sind im Personaldienst erhältlich). 
 
 
Urlaub für ausserschulische Jugendarbeiten (OR 329e):  
 
Lehrlinge sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis 30 Jahre, die in einer 
kulturellen oder sozialen Institution ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig sind, 
können zur Ausübung dieser Tätigkeit pro Jahr maximal 5 Arbeitstage unbezahlten 
Urlaub beziehen. 
 

6.5 Kurzabsenzen 
 

Dringende private Besorgungen, Arztbesuche, Amtsvorsprachen usw. sind 
möglichst in die Freizeit oder an Randstunden zu verlegen. Unumgängliche 
Kurzabsenzen müssen vorgängig mit dem Vorgesetzten vereinbart und 
anschliessend kompensiert werden. 

  
 
 
 
 
 
 



 16 

 

Personalreglement 
Elektronische Medien 

 
 
7. Dienstpflichten 
 

7.1. Sorgfalts- und Treuepflicht 
 
Die Elektronische Medien wollen ein fairer Arbeitgeber sein. Umgekehrt gehen sie 
davon aus, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer während der Arbeitszeit 
ihre ganze Arbeitskraft dem Geschäft widmen und die ihnen übertragenen Aufgaben 
nach bestem Wissen und Können erledigen. 
Anvertraute Materialien, Dokumente, Maschinen und Geräte sind sorgfältig zu 
behandeln und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückzugeben. 
 

7.2. Nebenbeschäftigungen 
 
Jede Tätigkeit, welche die berechtigten Interessen der Firma tangiert oder gar im 
Interesse eines Konkurrenzunternehmens ausgeübt wird, ist untersagt. 
Die Ausübung einer nebenberuflichen Erwerbstätigkeit oder einer 
Nebenbeschäftigung mit zeitraubenden Arbeiten bedarf der Zustimmung durch die 
Geschäftsleitung. 
 

7.3. Öffentliche Ämter und politische Mandate 
 
Die Übernahme öffentlicher Ämter und politischer Mandate sowie die Leistung von 
nicht obligatorischen, im öffentlichen Interesse liegenden Diensten, erfordert das 
Einverständnis der Geschäftsleitung. Sprechen aus der Sicht der Firma keine 
hinreichenden Gründe dagegen, wird die Zustimmung erteilt. 
 

7.4. Geschenke 
 
Die Annahme von Geschenken und Entschädigungen von Kunden und Lieferanten 
im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit ist nicht gestattet. 
 

7.5. Meldepflicht 
 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind auch im eigenen Interesse gebeten, 
sämtliche Änderungen in ihren persönlichen und beruflichen Verhältnissen, die für 
die korrekte Führung der Personalakten notwendig sind, dem Personaldienst 
umgehend mitzuteilen. 
 

7.6. Diskretionspflicht 
 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind verpflichtet, über alle ihnen bekannt 
gewordenen geschäftlichen Belange, welche die berechtigten Interessen der Firma 
beeinträchtigen können, strengste Verschwiegenheit zu wahren. Kenntnisse, die in 
Ausübung der beruflichen Tätigkeit erlangt wurden, dürfen weder zum persönlichen 
Nutzen verwertet noch Dritten mitgeteilt werden. Die Diskretionspflicht gilt auch 
nach dem Ausschneiden aus der Firma. 
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8. Dienstaltersreglement 
 

8.1. Grundsatz 
 

Jedes Unternehmen „lebt“ zum Teil von den Erfahrungen und Kenntnissen 
langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Elektronischen Medien schätzen 
Firmentreue aber nicht nur aus betrieblichen Gründen, sondern ebenso als 
Ausdruck des Wohlbefindens am Arbeitsplatz und der Verbundenheit mit dem 
Hause. Mit Dienstaltersgeschenken wollen wir Firmentreue würdigen und 
verdanken. 

 
8.2. Anspruchsberechtigung 
 

In den Genuss eines Dienstaltersgeschenks kommen festangestellte Mitarbeitende, 
die zum Zeitpunkt des betreffenden Arbeitsjubiläums in ungekündigter Stellung 
stehen. Kündigt der Arbeitgeber aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen 
technologisch bedingter Rationalisierungsmassnahmen, ist für die 
Anspruchsberechtigung das Austrittsdatum massgebend. Pro-rata-Ansprüche 
können nicht geltend gemacht werden. 

 
8.3. Anrechnung früherer Dienstjahre 
 

Frühere Dienstjahre in unserem Hause werden angerechnet, sofern der Unterbruch 
zwischen den einzelnen Anstellungen nicht mehr als fünf Jahre betragen hat. Die in 
unserem Unternehmen absolvierte Lehrzeit wird nicht angerechnet. 

 

 
8.4. Dienstaltersgeschenke 

 
 
Arbeitsjubiläum 

 
Geschenk bei einem Pensum 
von 100% (zum Zeitpunkt des 
Jubiläums) 
 

 
Form 

 
  5 Jahre 
 

 
 - Gutschein im Wert von  
   Fr. 500.-- 
 

 
 - überreicht durch Vorgesetzte/n  

 - INFOmedi@ ohne Bild 
 

 
 10 Jahre 

 
 - Geldgeschenk Fr. 2'000.-- 
 - Blumen 
 

 
 - Überweisung mit Lohn 
 - überreicht durch Vorgesetzte/n 
 - INFOmedi@ mit Bild 
 

 
 15 Jahre 

 
 - Geldgeschenk Fr. 3'000.-- 
 - Blumen 
 

 
 - Überweisung mit Lohn 
 - überreicht durch Vorgesetzte/n 
 - INFOmedi@ mit Bild 
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 20 Jahre 

 
 - Geldgeschenk Fr. 4'000.--  
 - Blumen 
 

 
 - Überweisung mit Lohn 
 - überreicht durch Vorgesetzte/n 
 - INFOmedi@ mit Bild 
 

 
 25 Jahre 

 
 - Geldgeschenk Fr. 5'000.-- 
 - Blumen 
 - 1 Woche Ferien 

 
 - Überweisung mit Lohn 
 - überreicht durch Vorgesetzte/n 
 - Apéro im Betriebsrestaurant 
 - INFOmedi@ mit Bericht und Bild  

 
Arbeitsjubiläum 

 
Geschenk bei einem Pensum 
von 100% (zum Zeitpunkt des 
Jubiläums) 
 

 
Form 

 
 30 Jahre 
 35 Jahre 
 40 Jahre 
 45 Jahre 
 

 
 - Geldgeschenk Fr. 4'000.-- 
 - Blumen 
 - 1 Woche Ferien 
 

 
 - Überweisung mit Lohn 
 - überreicht durch Vorgesetzte/n 
 - INFOmedi@ mit Bild 

 
Das Dienstaltersgeschenk wird anteilmässig ausgerichtet, wenn der 
Beschäftigungsumfang weniger als 100 % beträgt. Massgebend ist der 
Beschäftigungsumfang zum Zeitpunkt des Jubiläums. 

 
 

8.5. Durchführung 
 

Der Personaldienst gibt die Arbeitsjubiläen via Anschlagbretter bekannt. Dank und 
Gratulation der Arbeitskolleginnen und -kollegen finden am Jubiläumstag am 
Arbeitsplatz nach freiem Ermessen statt. Die Geschenke werden durch den 
Personaldienst bereitgestellt. 

 
 

8.6. Pensionierung 
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Ruhestand treten, werden am letzten 
Arbeitstag durch Vorgesetzte sowie Arbeitskolleginnen und -kollegen am 
Arbeitsplatz nach freiem Ermessen verabschiedet. Die/der Pensionierte erhält von 
der Firma Fr. 1'000.-- und Blumen zum Abschied. 

 
Die offizielle Verabschiedung durch die Firma geschieht beim Apéro im 
Betriebsrestaurant zu Ehren des Pensionierten. Die Einladung erfolgt durch den 
Personaldienst. 

 
8.7. Gültigkeit 

 
Die vorliegende Regelung gilt seit 1. Januar 2001. 
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9. Versicherungseinrichtungen 
 

9.1. Berufliche Vorsorge 
 
Unter dem Namen „Pensionskasse St. Galler Medien“ besteht eine Stiftung mit dem 
Zweck, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die wirtschaftlichen Folgen von 
Alter, Invalidität und Tod zu versichern. Es handelt sich um eine umhüllende Kasse, 
welche die Leistungen des BVG wesentlich übersteigt. 
 
Der „Pensionskasse St. Galler Medien“ müssen mit Antritt des Arbeitsverhältnisses 
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Firma beitreten, welche die 
Aufnahmebedingungen gemäss Art. 6 erfüllen und einen Jahreslohn aufweisen, der 
die maximale AHV-Altersrente übersteigt. (Vorbehalten bleibt Art. 6.4 des 
Pensionskassenreglements).  
 
Die Aufnahme in die Vorversicherung erfolgt am 1. Januar nach Vollendung des 17. 
Altersjahres, diejenige in die Hauptversicherung am 1. Januar nach Vollendung des 
24. Altersjahres. 
 

9.2. Obligatorische Unfallversicherung 
 
Für Berufs- und Nichtberufsunfälle besteht Versicherungsschutz gemäss den 
Vorschriften des UVG.  
Die Prämien der obligatorischen Berufsunfallversicherung gehen zu Lasten der 
Firma, diejenigen der obligatorischen Nichtberufsunfallversicherung können auf die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überwälzt werden. Zur Zeit erbringt sie 
ebenfalls der Arbeitgeber.  
 

9.3. Krankenkasse/Krankenversicherung 
 
Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (siehe auch unter 
„Anstellungsbedingugen/Gehalt/Lohnfortzahlung bei Verhinderung an der 
Arbeitsleistung“) deckt nur den Erwerbsausfall ab. Für Spital- und Heilungskosten 
müssen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einer Krankenkasse oder 
einer Versicherungsgesellschaft versichern. Es besteht die Möglichkeit, dem 
Kollektivvertrag mit der SWICA oder HELSANA beizutreten (weitere Informationen 
finden Sie unter „Versicherungen/Kollektivversicherung Krankenpflege“). 
 

9.4. AHV/IV/EO/ALV 
  
Die AHV/IV ist der staatliche Teil der Vorsorge (die AHV/IV ist die 1. Säule im CH 3 
Säulen Vorsorgekonzept; die Pensionskasse deckt die 2. Säule ab).  
 
Über die EO (Erwerbsersatzordnung) werden die Erwerbsausfallentschädigungen 
infolge Militär- und Zivildienst wie auch Zivilschutzdienst finanziert.  
 
Die Arbeitslosenversicherung (ALV) ist ebenfalls für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer obligatorisch. 
 
Diese staatlichen Versicherungseinrichtungen werden je hälftig durch die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und den Arbeitgeber finanziert.  
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10. Pensionskasse St. Galler Medien 
 

10.1. Die berufliche Vorsorge 
 

Die berufliche Vorsorge ergänzt im Rahmen des schweizerischen 3-Säulen-Konzepts 
die staatliche Vorsorge. AHV/IV und die Pensionskassen gewähren Schutz vor den 
wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Die erste Säule sichert das 
Existenzminimum. Die zweite Säule ergänzt auf einen angemessenen 
Lebensstandart. Die dritte Säule – die private Vorsorge – deckt individuelle 
zusätzliche Bedürfnisse. 
 
Die gesetzliche Grundlage der beruflichen Vorsorge ist das BVG. Diese Vorschriften 
sind zwingend und müssen erfüllt werden. Im übrigen steht es jeder Pensionskasse 
frei, zusätzliche, bessere Leistungen zu erbringen. Das BVG regelt die 
Mindestleistungen, die Grundsätze der Finanzierung, die Anlage der Vermögenswerte 
und die Organisation der Kassen.  

 
 
10.2. Aufbau der Pensionskasse St. Galler Medien 

 
Unsere Kasse erbringt Leistungen, die die Mindestanforderungen des BVG wesentlich 
übersteigen. Seit 1.1.1995 verfügen wir über eine Kasse mit klaren Strukturen und 
hoher Transparenz. Wir unterscheiden konsequent zwischen dem Risikoteil und dem 
Altersteil. 
 
Der Risikoteil schützt vor den finanziellen Folgen von Invalidität und Tod. Er 
funktioniert wie die Gefahrengemeinschaft jeder Versicherung auf dem Prinzip der 
Solidarität. In unserer Kasse bezahlen alle Versicherten den gleichen Prozentsatz an 
Risikoprämien in der Hoffnung, die Leistungen dieser Versicherung nie beanspruchen 
zu müssen. 
Für die Leistungen der Risikoversicherung ist stets der aktuelle Lohn massgebend. 
Das heisst, dass niemand eine Leistungskürzung aufgrund einer geringen 
Freizügigkeitsleistung oder kurzer Firmenzugehörigkeit befürchten muss. 
 
Der Altersteil funktioniert nach dem Beitragsprimat. Für jeden Versicherten wird ein 
individuelles Konto geführt. Darauf werden die eingebrachte Freizügigkeitsleistung 
sowie die laufenden Sparbeiträge des Versicherten und des Arbeitgebers 
gutgeschrieben und in der Regel mit dem gesetzlichen Mindestzinssatz verzinst. Das 
so geäufnete Sparkapital geht bei einem Firmenaustritt als volle Freizügigkeitsleistung 
an die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers. 
Im Falle der Pensionierung wird das vorhandene Sparkapital (= Alterskapital) mit 
einem entsprechenden Prozentsatz in eine Jahresaltersrente umgewandelt. 

 
10.3. Die Leistungen 

 
Im Invaliditätsfall besteht Anspruch auf eine dem Invaliditätsgrad entsprechende 
Invalidenrente und auf allfällige Kinderrenten. Die volle Invalidenrente beträgt 60 % 
des versicherten Lohnes, Die Kinderrente 20 % der Invalidenrente. 
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Im Todesfall bezahlt die Kasse bei verheirateten Personen eine Ehegattenrente von  
60 % der versicherten Invalidenrente und allfällige Waisenrenten (20 % der 
Invalidenrente). Bei unverheirateten Personen wird ein Todesfallkapital fällig. 

 
Im Falle der Pensionierung besteht die Möglichkeit, unter Wahrung einer Anmeldefrist 
von drei Jahren das gesamte Alterskapital bar zu beziehen. Damit sind sämtliche 
Ansprüche an die Pensionskasse abgegolten. Erfolgt kein Barbezug, entsteht der 
Anspruch auf eine Jahresaltersrente. Bei Ableben des Versicherten hat der 
hinterbliebene Ehepartner ausserdem Anspruch auf eine Ehegattenrente in der Höhe 
von 60 % der Altersrente. 
Hat der/die Pensionierte noch für eigene Kinder oder Jugendliche in Ausbildung 
aufzukommen, schuldet die Kasse im weiteren eine Pensionierten-Kinderrente von 20 
% der Altersrente je Kind. 

 
10.4. Die Finanzierung 

 
Finanziert wird die Kasse durch 

 
- Freizügigkeitsleistungen: Sie werden den individuellen Sparkonten der 
eingetretenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gutgeschrieben. 

 
- Sparbeiträge der Arbeitnehmenden und des Arbeitgebers: Sie werden ebenfalls 
den individuellen Sparkonten gutgeschrieben. Die Sparbeiträge sind in unserer 
Kasse gestaffelt. Sie erhöhen sich mit zunehmendem Alter. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass die finanzielle Belastung einer Familie mit dem Auszug der 
Kinder in der Regel wieder sinkt und die Steuerbelastung ausgeglichener gestaltet 
werden kann. 

 
- Zusatzbeiträge: Sie dienen der Finanzierung der Risikoversicherung gegen 
Invalidität und Tod. Diese Prämienanteile fliessen nicht in die individuellen 
Beitragskosten und beim Firmenaustritt nicht in die Freizügigkeitsleistungen ein. 
Die Zusatzbeiträge betragen unabhängig vom Alter für die Arbeitnehmenden 1,5 % 
und für die Firma 2 % vom versicherten Lohn. 

 
- Vermögenserträge: Für die Vermögensanlage von Pensionskassengeldern gelten 
strenge Vorschriften des BVG. Das Gebot der Sicherheit steht dabei im 
Vordergrund.      Die Vermögenserträge dienen in erster Linie der Verzinsung des 
Sparkapitals der Versicherten, des Rentendeckungskapitals und des 
Stiftungskapitals. Ausserdem sollten die Vermögenserträge die Finanzierung eines 
Fonds zum Ausgleich von Schwankungen im Risikoverlauf und einer teilweisen 
Teuerungsanpassung der Renten ermöglichen. 

 
 
10.5. Die Berechnung von Leistungen und Prämien 

 
Bezugsgrösse für Leistungen und Prämien ist nicht der Jahreslohn, sondern der 
versicherte Lohn. Letzterer ist das Ergebnis einer Koordination zwischen staatlicher 
und beruflicher Vorsorge: Was in der AHV/IV versichert ist, muss in der 
Pensionskasse nicht noch einmal versichert werden. Im BVG ist der versicherte Lohn 
deshalb um den Betrag der einfachen AHV-Jahresaltersrente kleiner als der 
Jahreslohn. In unserer Pensionskasse beträgt der Koordinationsbetrag 30 % des 
Jahreslohnes, maximal aber die einfache AHV-Jahresaltersrente. 

 
Die Altersrente errechnet sich aus dem Sparkapital zum Zeitpunkt der Pensionierung. 
Beträgt das Alterskapital z.B. Fr. 580'000.--, ergibt sich mit dem von 
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Versicherungsmathematikern aufgrund der Sterblichkeit ermittelten 
Umwandlungssatz. 
 
Das voraussichtliche Alterskapital im jährlich abgegebenen Leistungsausweis ist eine 
Hochrechnung mit den im Reglement aufgeführten Sparbeiträgen aufgrund der 
jeweils aktuellen Einkommensverhältnisse und des aktuellen Mindestzinssatzes. 
 
Eine Invalidenrente wird zum Zeitpunkt der Pensionierung in eine Altersrente 
umgewandelt. Letztere ergibt sich aus der Äufnung des Sparkapitals auf der Basis 
des Lohnes zum Zeitpunkt der Invalidisierung. 

 
10.6. Organisation und Verwaltung  

 
Organ der Pensionskasse ist der Stiftungsrat. Er besteht aus je drei Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertreter/innen. 

 
Mitglieder des Stiftungsrates 
- Frau A. Keller, Leiterin Lohnbuchhaltung 
- Herr H.P. Klauser, Geschäftsführer SGT AG 
- Herr M. Kürsteiner, Leiter PFI 
- Frau D. Huijser, Stv. des Chefredaktors / Verlags AG 

 
 Geschäftsführung 
- Herr Th. Gugger 

 
Administration und Versicherungsbelange 
- Frau A. Keller 

 
 Mitglieder der Anlagekommission  
- Herr Th. Gugger 
- Frau A. Keller 
- Herr H.P. Klauser 

 
Das Kontrollstellen-Mandat wurde an die PricewaterhouseCoopers AG übertragen. 
Die Kontrollstelle prüft jährlich die Rechnungsführung, die Vermögensanlagen, die 
Versicherungsfälle und die Administration. Ausserdem übt das Stiftungsaufsichtsamt 
des Kantons St. Gallen eine weitere Kontrollfunktion aus. 

 
Das Mandat des Pensionsversicherungs-Experten nimmt ebenfalls 
PricewaterhouseCoopers wahr. 
 
Information der Versicherten: Alle Versicherten erhalten jährlich einen 
Leistungsausweis, der über den aktuellen Stand der beruflichen Vorsorge informiert. 
Ausserdem wird ebenfalls jährlich in einer Mitgliederinformation über den 
Jahresabschluss und die Vermögensverwaltung orientiert. 
 
Für weitere Fragen bezüglich der Pensionskasse oder Ihrer persönlichen Situation 
wenden Sie sich bitte an ein Mitglied des Stiftungsrates. 
 
Das vollständige Reglement der Pensionskasse St. Galler Medien kann im Sekretariat 
der Personalabteilung bezogen werden. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Prozess; Eintritt bis Austritt und die dazugehörenden Datenschutzrichtlinien 
 

 
Abkürzungen; GL = Geschäftsleitung  /  VG = Vorgesetzte/r  /  PD = Personaldienst  /  MA = Mitarbeiter/innen 
 
Prozessschritte 

Abläufe/Zuständigkeiten GL VG PD Datenschutzrichtlinien gem. Bundesgesetz über den Datenschutz 

1. Antrag für Stellen-
besetzung 

-  Wird durch VG ausgefüllt, von 
GL-Mitglied visiert und an PD 
weitergeleitet. 

X X  -  Weiterleitung an PD mit dem Vermerk „persönlich/vertraulich“. 

2. Stellenbeschreib-ung 
und Anforder-
ungsprofil 

-  Wird durch VG stufen- und anfor-
derungsgerecht erstellt und an 
PD weitergeleitet. 

 X  -  Weiterleitung an PD mit dem Vermerk „persönlich/vertraulich“. 

3. Stellenausschreib-
ung 

-  Stelleninserat wird durch PD an-
hand Stellenbeschreibung und 
Anforderungsprofil in Rückspra-
che mit VG erstellt. 

-  Inseratedisposition erfolgt durch 
PD in Rücksprache mit VG. 

 X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

 

4. Bewerbungsunter-
lagen treffen ein 

-  PD trifft Vorselektion.  
-  Den nicht in Frage kommenden 
Bewerbern werden Ihre Unterla-
gen ergänzt durch Absagebrief 
retourniert. Einzig das Bewerb-
ungsschreiben bleibt bei PD. 

-  Den verbleibenden Bewerbern 
wird eine Eingangsbestätigung 
geschickt. 

  X 
X 
 
 
 
 
X 

-  Die Unterlagen treffen im PD ein und werden durch PD geöffnet. 
-  Die Bewerbungsunterlagen bleiben Eigentum des Bewerbers und 
werden bei einer Nichtanstellung an Bewerber retourniert. 

5.    Auswahl, der in die 
engere Wahl kom-
menden Bewerber 

-  Die Unterlagen werden in gegen-
seitiger Absprache von VG und 
PD geprüft. 

 X X -  Die Unterlagen werden mit dem Vermerk „persönlich/vertraulich“ an 
VG weitergeleitet. Sie dürfen vom VG nicht kopiert werden und ge-
langen nach der Prüfung wieder mit dem Vermerk 
„persönlich/vertrau-lich“ an PD zurück. 

6.    Einladung an Vor-
stellungsgespräch 

-  Termine werden von PD in Rück-
sprache mit VG telefonisch mit 
Bewerbern vereinbart. 

 X X  
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Prozessschritte Abläufe/Zuständigkeiten 

GL VG PD Datenschutzrichtlinien gem. Datenschutzgesetz 

7.    Vorstellungsge-    
spräch   

 
 
 
 
 

-  Das Gespräch wird von PD 
zusammen mit VG durchgeführt. 

-  PD ⇒ Interview / Anstellungsbe-
dingungen 

-  VG ⇒ Arbeitsplatz / arbeitsbe-
zogene Fragen 

   (Standartablauf) 

 X 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
X 
 
 
 
 

-  Es dürfen nur Fragen gestellt werden, die sich auf die Eignung für 
das Arbeitsverhältnis beziehen. Zulässig sind im allgemeinen 
Fragen nach Ausbildung, Berufsweg und beruflichen Perspektiven. 
Fragen, die nicht mit dem Arbeitsplatz oder der zu leistenden Arbeit 
in Zusam-menhang stehen, brauchen die Bewerber nicht zu 
beantworten. Sie haben sogar das Recht, sie unrichtig zu 
beantworten, damit ihnen kein Nachteil entsteht (sogenanntes 
„Notwehrrecht auf Lüge“). 

8.    Lohnfestlegung -  Der Lohn wird von PD und VG 
gemeinsam unter Berücksich-
tigung des Lohngefüges stufen- 
und anforderungsgerecht fest-
gelegt. 

 X X  

9.    Einstellungstests -  Ein zusätzliches Testverfahren 
(Assessment, Grafologie) wird 
nur bei Schlüssel- oder Kader-
positionen durchgeführt. Der PD 
entscheidet zusammen mit VG, 
ob ein solches Testverfahren 
notwendig und angebracht ist. 

 X X -  Das Verfahren darf die Persönlichkeit der Bewerber nicht verletzten. 
Es muss nachvollziehbar sein, was mit der Auswahlmethode festge-
stellt werden soll und inwiefern ein Zusammenhang mit der Tätigkeit 
besteht. Für die Durchführung eines Einstellungstests braucht es die 
Zustimmung der Bewerber. Auch haben die Bewerber ein Einsicht-
recht in die Testergebnisse. Die Testergebnisse sind Eigentum des 
Arbeitgebers und werden im Personaldossier abgelegt. Bei Nichtan-
stellung oder Austritt werden sie vernichtet. 

10.  Auswahl -  PD und VG treffen zusammen 
den Entscheid (Stichentscheid 
trifft VG). 

 X X  

11.  Einstellung -  Arbeitsvertrag wird gem. OR und 
GAV durch PD erstellt und zu-
sammen mit Formular „Personal-
daten-Erhebung“ und Reglement 
der Pensionskasse an MA 
weiter-geleitet. 

-  Der Arbeitsvertrag wird von PD 
und VG gemäss interner Finanz-
kompetenz unterzeichnet. 

  
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
X 

-  Personaldaten dürfen nur an Stellen transferiert werden, die daran 
ein berechtigtes Interesse haben. Innerbetrieblich ist der Grundsatz 
zu verfolgen, dass für jeden Datentransfer ein 
arbeitsplatzbezogenes Interesse vorhanden sein muss. 

-  Die Personaldaten werden intern mit dem Vermerk „persönlich/ver-
traulich“ an die Lohnbuchhaltung, Pensionskasse St. Galler Medien 
und Linienvorgesetzte weitergeleitet (Personaldaten sind Personen-
daten über Arbeitnehmer, die vom Arbeitgeber im Zusammenhang 
mit der Rekrutierung und der Abwicklung des Arbeitsverhältnisses 
bear-beitet werden).  

Prozessschritte Abläufe/Zuständigkeiten 
GL VG PD Datenschutzrichtlinien gem. Datenschutzgesetz 
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12.  Dossiererstellung -  Personaldossier wird durch PD 
erstellt. 

X -  Inhalt; Bewerbungsunterlagen, Arbeitsvertrag, Formular „Personal-
daten-Erhebung“, Stellenbeschreibung mit Anforderungsprofil, Probe-
zeitqualifikation und Korrespondenz mit MA. 
-  Das Dossier darf nur Daten enthalten, die für die Führung des 
Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. Unzulässig sind „graue“ Dos-
siers (inoffizielle, parallel geführte Personaldossiers mit „vertrauli-
chen“, der betroffenen Person nicht zugänglichen Informationen). 

13.  Dossierverwaltung -  Personaldossier wird durch PD 
verwaltet. 

X -  Die Dossiers können jederzeit vom Linienvorgesetzten im PD 
einge-sehen werden. Nach DSG Art. 8 haben auch MA jederzeit 
Anspruch auf vollständige und richtige Auskunft über den Inhalt 
ihres Personal-dossiers, unabhängig davon, ob dieses manuell 
oder elektronisch geführt wird (davon ausgenommen sind 
persönliche Notizen des Arbeitgebers, Unterlagen betreffend 
Karriereplanung, Unterlagen über ein laufendes Verfahren und 
Fälle von DSG Art. 9 „Verweigerung der Auskunft, wenn ein 
formelles Gesetz dies vorsieht und wenn es wegen überwiegender 
Interessen eines Dritten erforderlich ist“). 

-  Gemäss DSG Art. 7 müssen Personaldaten durch angemessene 
technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes 
Bearbeiten geschützt werden. Die Personaldossiers werden in 
einem abgeschlossenen, feuerfesten Panzerschrank aufbewahrt. 
Änder-ungen der Personaldaten werden vom PD laufend 
nachgeführt. 

14.  Einführung in 
Unternehmen 

-  ½ Tag 
Einführungsveranstaltung. 

-  Einführung am Arbeitsplatz in 
Aufgabe gem. Stellenbeschreib-
ung. 

-  Erteilung der nötigen  Zutrittsbe-
rechtigungen und Kompetenzen. 

-  Einführung in Sicherheit und 
Gesundheitsschutz mittels 
Sicherheitscheckliste. 

-  Vor Ablauf Probezeit (3 Monate) 
erfolgt das Probezeitgespräch 
durch VG mittels Probezeitquali-
fikation. 

  
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 

X -  Abgabe des Formulars „Informatik- und EDV-Benutzung am 
Arbeits-platz“ zur Unterschrift (Regelung betreffend kopieren und 
laden von Software-Programmen/E-Mail- und Internetbenutzung 
am Arbeits-platz“). 

 
 
-  Sicherheitscheckliste wird an Einführungsveranstaltung von PD 
abgegeben. 

 
-  Die Probezeitqualifikation wird von MA gegenunterzeichnet und von 
VG mit dem Vermerk „persönlich/vertraulich“ an PD weitergeleitet 
zur Ablage ins Personaldossier. 
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Prozessschritte Abläufe/Zuständigkeiten 
GL VG PD Datenschutzrichtlinien gem. Datenschutzgesetz 

15.  Standortgespräch -  Wird mind. 1x pro Jahr mittels 
Stellenbeschreibung und For-
mular „Standortgespräch“ durch-
geführt. 

 X  -  Das von VG und MA unterschriebene Formular „Standortgespräch“ 
wird durch VG in abgeschlossenem Schrank aufbewahrt. Bericht 
erfolgt an die vorgesetzte Stelle. 

-  PD hat jederzeit Einsichtrecht in die Formulare „Standortgespräche“. 
16.  interne/externe 

Schulungen 
-  Bedarf wird im Standortgespräch 
festgestellt und die notwendigen 
Schritte eingeleitet. 

 X   

17.  Personalaustritt -  Kündigungsschreiben (Kopie) 
wird von PD an Linie, Lohnbuch-
haltung und Pensionskasse      
St. Galler Medien weitergeleitet. 

-  Austrittsbrief (Versicherung) wird 
von PD erstellt. 

-  Von VG werden mittels Zeugnis-
formular die Zeugnisangaben 
erstellt und an PD weitergeleitet. 

-  PD schreibt das Arbeitszeugnis. 
-  PD führt Austrittsgespräch durch. 
-  Dem MA wird am letzten Arbeits-
tag das Arbeitszeugnis über-
reicht und der Personalausweis 
inkl.  allfällige Firmenschlüssel 
entge-gengenommen. 

-  VG retourniert die bei ihm depon-
ierten Formulare „Standortge-
spräche“ an PD für Archivierung. 

  
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
X 

-  Weiterleitung durch PD mit dem Vermerk „persönlich/vertraulich“. 
 
 
 
-  Weiterleitung an MA mit dem Vermerk „persönlich/vertraulich“. 
 
-  Weiterleitung an PD mit dem Vermerk „persönlich/vertraulich“. 
 
 
 
 
-  Erfolgt persönlich durch VG. 
 
 
 
 
-  Retournierung an PD mit dem Vermerk „persönlich/vertraulich“.  

18.  Auflösung des 
Personaldossiers 

-  Der PD bereitet das Personal-
dossier für die Archivierung auf. 

  X -  Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses dürfen nur diejenigen Daten 
aufbewahrt werden, die weiterhin erforderlich sind. 

-  Es werden folgende Unterlagen mind. 10 Jahre archiviert; 
Bewerbungsunterlagen (Retournierung an MA, wenn er dies verlangt), 
Arbeitsvertrag, Formular „Personaldaten-Erhebung“, Kündigungs-
schreiben, Standortgespräche, Zeugnisangaben inkl. Zeugniskopie.      

-  Unterlagen, welche nicht aufbewahrt werden müssen, werden ver-nichtet. 
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Prozessschritte Abläufe/Zuständigkeiten 

GL VG PD Datenschutzrichtlinien gem. Datenschutzgesetz 

19.  Referenzauskünfte -  Diese werden von PD oder VG 
erteilt. 

 X X -  Gem. DSG Art. 12 sind Auskünfte an Dritte gegen den Willen und 
ohne Wissen des Arbeitnehmers nicht zulässig. Auskünfte sind nur 
erlaubt, soweit der Arbeitnehmer Dritten gegenüber den früheren Ar-
beitgeber als Referenz angegeben hat. 

-  Auskünfte dürfen sich nur auf die Tätigkeit beziehen und nur 
Angaben zu Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers während 
des Arbeits-verhältnisses beinhalten. 

 
 
Allgemeine Datenbearbeitungsgrundsätze: 
Am 1. Juli 1993 ist das neue Datenschutzgesetz (DSG) in Kraft getreten. Gemäss den allgemeinen Grundsätzen des DSG dürfen Personaldaten 
nur rechtmässig beschafft werden. Ihre Bearbeitung hat nach Treu und Glauben zu erfolgen und muss verhältnismässig sein (Art. 4  DSG). Der in 
der Praxis so wichtige Verhältnismässigkeitsgrundsatz bedeutet, dass im einzelnen Fall zwar so viele Daten wie nötig, aber gleichzeitig so wenige 
wie möglich zu bearbeiten sind. Weitere allgemeine Grundsätze der Datenbearbeitung verlangen, dass nur richtige Daten bearbeitet werden (Art. 
5 DSG) und dass bei der Datenbekanntgabe ins Ausland sichergestellt wird, dass die Bekanntgabe die Persönlichkeit der betroffenen Person nicht 
schwerwiegend gefährdet. Schliesslich verlangt Art. 7 DSG, dass Personendaten durch angemessene technische und organisatorische Mass-
nahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden. 
 
Art. 328b OR: 
Gleichzeitig mit dem Datenschutzgesetz trat speziell für das Arbeitsverhältnis Art. 328b OR in Kraft. Er lautet: „Der Arbeitgeber darf Daten über 
den Arbeitnehmer nur bearbeiten, soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrags erfor-
derlich sind. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz“. Art. 328b OR geht dem Daten-
schutzgesetz und anderen allgemeinen Datenschutzbestimmungen vor, wird aber durch die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes ergänzt. Er 
konkretisiert die in Art. 4 DSG enthaltenen allgemeinen Grundsätze der Datenbearbeitung, insbesondere den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 
Der Arbeitgeber kann demnach nur in zwei Fällen und nur in einem bestimmten Umfang Daten über Arbeitnehmer/innen bearbeiten: 

 

Im Vorfeld des Abschlusses eines Arbeitsvertrags dürfen Daten über Bewerber/innen bearbeitet werden, um abzuklären, ob sie für die betref-
fende Arbeitsstelle geeignet sind. 
Während der Durchführung des Vertragsverhältnisses dürfen diejenigen Daten über Arbeitnehmer/innen bearbeitet werden, die für die 
Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. 
 



  � 眤眤眤诲 眪�眪Ʋ$Ʋ ″Lohnsystem Elektronische Medien  
der St. Galler Tagblatt AG                                              
 
 

I. Grundsätzliches 
 
1. Grundlagen 
 
 Die Geschäftsleitung (GL) der SGT hält fest, dass ihre Mitarbeitenden auf 
 allen Stufen für ihre Arbeit fair und marktkonform entschädigt werden. 
 Die GL stellt drei Forderungen an die Entlöhnung: 
 

1. Gruppeninterne Lohnvergleiche zu Kolleginnen und Kollegen müssen 
 korrekt und plausibel sein. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben, indivi-
 dueller Leistungsbeitrag für den Erfolg und Erfahrung sind für die Höhe 
 des Lohnes ausschlaggebend 

 
2. Im Zuge des unternehmerischen Denkens und Handelns sollen die 
 Mitarbeitenden am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden.  

 
3. Der Vergleich der Löhne mit Mitbewerbern in der Branche und der Re- 

  gion bildet die Grundlage für die Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeits 
  markt. 
 

 

Eckpfeiler der Entlöhnung: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne Entlöhnungsfairness 

Anforderungsgerecht 

Erfahrungsgerecht 

Leistungsgerecht 

 

Externe Entlöhnungsfairness 

Branche 

Region 

Berufsgruppe 

Unternehmenserfolgs- 

Abhängigkeit 

Partizipieren am Erfolg 

des Unternehmens 
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2. Das Gebot der Gleichstellung von Mann und Frau 
 

 Mit dem vorliegenden Reglement wird ausdrücklich auch auf die Forderungen 
 aus dem Gleichstellungsgesetz (GlG) hingewiesen 

 So sind namentlich die folgenden Forderung besonders zu beachten: 

• Gleicher Lohn für gleiche und für gleichwertige Arbeit! Ein gleichwertiger Einsatz 
verschiedener Personen wird identisch entschädigt, vorausgesetzt der Leistungs-
, Erfahrungs- und Erfolgsbeitrag entsprechen sich. 

• Schlechtere Arbeitsbedingungen* für eher von Frauen ausgeübten Tätigkeiten 
sind ein Verstoss gegen das Gleichstellungsgesetz und daher strikte zu 
unterlassen..  

• *Die Arbeitsbedingungen sind von folgenden Faktoren abhängig: 1. physikalische Arbeitsfaktoren (Lärm, Schmutz, zu 
tragende Lasten usw., Informiertheit über mögliche Risiken); 2. Arbeitsorganisation (Art der Arbeit, Selbstbestimmtheit bei 
der Arbeit, Arbeitstempo und -intensität, Modelle der Arbeitszeitorganisation wie Schicht-, Nacht- oder Wochenendarbeit, 
mit prekären Beschäftigungsverhältnissen und neuen Produktionsmodellen einhergehende Flexibilitätsanforderungen); 3. 
die soziale und psychosoziale Umgebung (Information und Konsultation der Beschäftigten, alters-,  geschlechts- und 
behinderungsbedingte Probleme, Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz); 4. an das human resource management 
gebundene Faktoren (bezahlte Fortbildung, Entsprechung von Qualifikation und Arbeitsplatzanforderungen, 
Beschäftigungsstatus und Entlohnung). 

 

II. Elemente des Lohnsystems         
 

1. Zuordnung Lohnbegriff 
 
  Der Monatslohn setzt sich zusammen aus einem Funktionswert sowie einem 
 Lohnanteil, der abhängig ist vom Ergebnis der individuellen Bewertung aus 
 der Summe der fachlichen - und menschlich-sozialen Seite sowie des unter-
 nehmerischen Bewusstseins und (allenfalls) des Führungsverhaltens. 
 

2. Funktionswert 
 
 Der Funktionswert ist ein personenunabhängiger Grundlohn für eine bestimm-
 te Funktion. Zur Festlegung des Wertes werden die fachlichen und physischen 
 Anforderungen, das erforderliche Ausbildungsniveau wie auch die Anforderun-
 gen an die Führungs- bzw. Sozialkompetenz, die zur Erledigung der Aufgabe 
 erforderlich, berücksichtigt  
 

3. Funktionsspiegel 
 
 Der gesamte Entlöhnungsbereich des Unternehmens wird in einer Anzahl 
 Funktionswertstufen abgebildet.  

 Der Funktionsspiegel für die Elektronischen Medien wurde wie folgt ermittelt:
 Die Funktionsinhalte sind mittels Fragebogen und Interviews bei den zuständi- 
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 gen Vorgesetzten erhoben worden. Die Bewertung der ermittelten Inhalte er- 

folgte nach folgendem Kriterienkatalog: 
 

a. Fachkompetenz  Wissen (Ausbildung, Zusatzwissen, Wissensaktualisierung) 
    Kenntnisse, Fertigkeiten (Umsetzungs- und unterneh  
    mensspezif. Kenntnisse, Fertigkeit im Bereich der Motorik) 

 
b. Selbstkompetenz Selbständigkeit (Eigenaktivität im vorgegebenen Handlungs 

   spielraum - agieren)  
    Flexibilität (äussere Einflüsse, die jemanden zum Handeln veran- 
    lassen -  reagieren) 

 
c. Sozialkompetenz Kommunikationsfähigkeit (empfängergerechte Informations  

   vermittlung, adäquate Ausdrucksfähigkeit und aktives Zuhören) 
    Kooperations- und Teamfähigkeit  

 
d. Führungs- und  Linienführung   
 Beratungs-  Projektführung 
 kompetenz  führungsunterstützende Beratung   
    fachliche Führung 

 
e. Beanspruchung  Psychische Beanspruchung 
 und   Physische Beanspruchung  

  Arbeitsbedingung Umgebungseinflüsse 
 

Innerhalb derselben Funktion kann eine zusätzliche Mitarbeiterstufe 
(Mitarbeiterstufe II) geschaffen werden. Diese ist lohnmässig höher angesiedelt 
als die Normalstufe. Die Mitarbeiterstufe II ist für Mitarbeiter vorgesehen, 
 die besondere Erfahrung mitbringen, besondere Aufgaben und Verantwortungen 
übernehmen und/oder besondere Leistungen erbringen. Die Einstufung in die 
Mitarbeiterstufe II kann bereits bei Stellenantritt erfolgen oder im Sinne einer 
Beförderung zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

4. Erfahrungsspanne 
 
 Band, mit dem die berufliche Erfahrung und Reife berücksichtigt wird. Als 
 Basis dient die Anzahl einschlägiger Berufsjahre. Der Kurvenverlauf in Ab-
 hängigkeit der Berufsjahre hat degressiven Steigungscharakter und mündet 
 nach 12 Jahren in eine Konstante in der Grösse von 20% des Funktionseck
 werts. 
 

5. Leistungsspanne 
 
 Diese Spanne dient der Abgeltung von Leistung und Verhalten. Sie beträgt 30% 
 des Funktionseckwerts. 
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6. Variables Lohnband 
 
 Erfahrungs- und Leistungsspanne bilden zusammen das variable Lohnband.    
 

7. Differenzwert 
 
 Mit dem Differenzwert wird eine Abweichung vom systemkonform ermittelten 
 Lohn ausgewiesen. Diese Abweichung rührt von besonderen Verhältnissen 
 Bedingungen her. Die Genehmigung von Löhnen mit Differenzwerten fällt 
 in den Kompetenzbereich der Geschäftsleitung. 

 

8. Zulagen 
 
 Zulagen sind begründet durch gesetzliche Vorschriften oder vertragliche Re-
 gelungen. Sie sind begründet durch soziale und aufgabenbezogen Gegeben-
 heiten. 
 

9. Beförderung 
 

Über die Beförderung eines Mitarbeiters in eine höhere Mitarbeiterstufe 
(Mitarbeiterstufe II) entscheidet der jeweilige Geschäftsführer auf Antrag des 
direkten Vorgesetzten. 
 
Über die Beförderung eines Mitarbeiters in eine Kaderfunktion entscheidet der 
jeweilige Geschäftsführer in Absprache mit seinem direkten Vorgesetzten. 
 

 

III. Handhabung des Lohnsystems          
 

1. Funktionswerteinstufung 
 

 Die Beurteilung einer Tätigkeit und deren Zuordnung zu einer Funktionsstufe 
 ist Aufgabe des Personaldienstes in enger Zusammenarbeit mit den entspre-
 chenden Linienverantwortlichen. Die Einstufung erfolgt nach einem analytischen 
 Verfahren. 
 

2. Gewichtung der Bewertungskriterien 
 
 Bei der Gewichtung sollen sich Verhältnisse widerspiegeln, die sich in einer 
 Marktbetrachtung des untersuchten Unternehmens wieder finden. 
 

1. Die Gewichtung der Hauptkriterien 
 

 Die analytische Bewertung der Funktionen auf der Grundlage von Kompeten-
 zen führt zu einer kompetenzbasierten Entlöhnung bei der die Vergütung von 
 Wissen, Können und Fertigkeiten im Vordergrund stehen. Für die konkrete 
 Gewichtung sind die realen Gegebenheiten des Unternehmens massgebend. 
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2. Mitarbeiterbeurteilung 

 
 Der zuständige Vorgesetzte beurteilt seine Mitarbeitenden mindestens einmal 
 jährlich. Als Leitfaden dient ein Bewertungsschema, das für die betreffende 
 Funktion erstellt worden ist und auch dem Mitarbeitenden bekannt sein muss. 
 
 Das Beurteilungsergebnis ist vor Eröffnung gegenüber dem Beurteilten mit 
 dem nächsthöheren Vorgesetzten zu besprechen. 
 

3. Lohnfindung 
 

 Die Lohnfindung für den Mitarbeitenden ist eine gemeinsame Aufgabe seines 
 Vorgesetzten und des Personaldienstes. Sie erfolgt: 
 

� Auf der Basis der Funktionswerteinstufung 
� Die mögliche Spannweite der Lohnpositionierung auf dem   

  Lohndiagramm ist abhängig vom Leistungsband (30% des   
� Funktionseckwerts) addiert mit der Erfahrungsspanne (abhängig  

  von den Anzahl einschlägiger Berufsjahre).  
� In Berücksichtigung des Ergebnisses der Mitarbeiterbeurteilung. 
� Möglicherweise korrigiert durch einen Differenzwert. 
� Ergänzt durch gesetzliche oder vertragliche Zulagen. 

 
4. Einsprache gegen die Funktionseinstufung 
 
Der Mitarbeitende kann gegen seine Funktionseinstufung über den Vorgesetzten 
und den Personaldienst beim zuständigen Geschäftsleitungsmitglied Einsprache 
erheben. 
  
5. Inkrafttreten des Lohnreglements 
 
Dieses Lohnkonzept tritt für den Bereich Elektronische Medien  per 1.1.2008 in 
Kraft 

 
 
 
St.Gallen, 1. Oktober 2007  
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Anhang A zum Regl. Lohnsystem 
 
Zur Bewertung der Kompetenzen der Mitarbeitenden 

Grundsätzliches 
 
1. Zielvereinbarung, Ergebniserfassung und Mitarbeiterkompetenzbeurteilung 
 

a. Zweck 

 Mit der Mitarbeiterkompetenzbewertung wird folgendes anvisiert: 

-  Zielorientiertes bzw. anforderungsorientiertes Arbeiten ermöglichen,  

-  Potentialbeurteilung vornehmen können 

-  Vorgesetzte in der Wahrnehmung ihrer Führungsverantwortung stärken;  

-  Leistungsorientiertes Verhalten der Mitarbeitenden verbessern; 

-  Orientierungsrahmen für Mitarbeitende und Vorgesetzte über die (gegenseitigen) 
  Erwartungen schaffen; 

-  Zielgerichtete Leistung und Haltung honorieren können; 
-   

b. Zuständigkeit  

-  Zuständig für Zielvereinbarung, Ergebniserfassung und Mitarbeiterkompetenzbe
 wertung ist  

-  der direkte Vorgesetzte. Es gilt der Grundsatz, dass Aufgabe – Verantwortung 
 und Kompetenz in der gleichen Person vereint sein müssen. 

-  Der zuständige Vorgesetzte kann weitere Instanzen (z.B. Peers, nächsthöhere 
 Vorgesetzte, Personaldienst) miteinbeziehen, dies jedoch mit rein konsultativem 
 Charakter. 

-  Ein direktes Eingreifen des/der nächsthöheren Vorgesetzten (z.B. Abänderung  
  der Bewertung) ist nur in Absprache mit dem direkten Vorgesetzten, und unter  
  sorgfältigem Nachvollziehen der Einstufungsgrundlagen möglich.)  

 
c. Verfahren  

-  Die Zielvereinbarung, Ergebniserfassung und Mitarbeiterkompetenzbewertung  
  erfolgt periodisch für jeden Mitarbeitenden. 

-  Zwischen dem direkten Vorgesetzten und dem Mitarbeitenden findet jährlich  
  mindestens ein Mitarbeitergespräch statt.  

-  Es wird auf die Weisungen zum Mitarbeitergespräch für alle Tagblattmedien -  
  Unternehmen hingewiesen 

 

2. Zielvereinbarung:  

- Bei der Zielvereinbarung mit seinen Mitarbeitenden hält der Vorgesetzte die 
Erfüllung seiner ihm gesetzten Ziele und die übergeordneten Unternehmensziele als 
Leitgrössen im Auge. Zudem gilt es bei der Zielfestlegung, das Potential und die 
beruflichen Ziele der Mitarbeitenden zu berücksichtigen.  
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- Neben Leistungszielen lassen sich auch Entwicklungs- sowie Verhaltensziele 
vereinbaren. 

 

3. Ergebniserfassung: 

 Der direkte Vorgesetzte stellt sicher, dass bei der Mitarbeiterbewertung die ganze 
 Beurteilungsperiode reflektiert wird.  

 
4. Leistungsbeurteilung: 

- Die Leistungsbeurteilung findet auf Basis individuell vereinbarter Ziele und / oder der 
sich aus der Funktionsbeschreibung ergebenden Anforderungen statt. 

- Folgende Interpretationen sind vorgesehen: (Halbe Noten sind möglich z.B. 1.5) 

Wert Beschreibung Gesamturteil 

0 Nur Grundkenntnisse vorhanden                       
oder / und                                                        
Erfüllt Erwartungen nur teilweise 

unbefriedigend,                      
Es besteht Handlungsbedarf ! 

1 Erfüllt die Erwartungen mehrheitlich /                         
Benötigt gelegentlich Unterstützung 

ausreichend 

2 Entspricht den Erwartungen an eine gute 
Leistung /                                                                          
Löst die Aufgabe eigenständig und konstant 
gut  

gut 

3 Übertrifft die Erwartungen an eine gute 
Leistung / Ist intern als Experte anerkannt 

sehr gut 

   

- Die Mitarbeiterkompetenzbewertung wird schriftlich festgehalten  

- Das Ergebnis der Bewertung wird an den Personaldienst weitergeleitet. 

- Der Vorgesetzte legt die Aufzeichnungen über das Personalgespräch bei sich ab. 

 Ein weiteres Exemplar erhält der/die Mitarbeitende 

- Der nächsthöhere Vorgesetzte wird über das Ergebnis und allfällig notwendige 
Massnahmen in Kenntnis gesetzt. 

 

5. Auswirkungen der Zielvereinbarung, Ergebniserfassung und 
Mitarbeiterkompetenzbewertung 

- Die Mitarbeiterkompetenzbewertung ist direkt mit dem Lohn gekoppelt 

- Ableitung von Fördermassnahmen im Hinblick auf die Zielerreichung 

- Verbesserung der Arbeitssituation (z.B. Arbeitsplatzgestaltung); 

- Weiterentwicklung der persönlichen Beziehung (im Sinne einer guten Feedback-
Kultur).  
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Beispiel eines Formulars Mitarbeiterkompetenzbewertung:  
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Anhang B zum Regl. Lohnsystem 
 

 

 

Funktionseckwerte und Lohnbänder ab 1.1 2008 
(Ohne Kaderfunktionen)      

       

       

Tele Ostschweiz       

       

Funktion 
Funktions- 
eckwert 

var. Lohnband 
im 1. Jahr 

var. Lohnband 
im 3. Jahr 

var. Lohnband 
im 6. Jahr 

var. Lohnband 
im 9. Jahr 

var. Lohnband 
im 12. Jahr 
(max.) 

              

VJ / Redaktor 4000,00 1200,00 1600,00 2000,00 2200,00 2400,00 

VJ / Redaktor II 5000,00 1750,00 2150,00 2375,00 2500,00 2600,00 

Moderator 4000,00 1200,00 1600,00 2000,00 2200,00 2400,00 

Moderator II 5000,00 1750,00 2150,00 2375,00 2500,00 2600,00 

Techniker 4000,00 1200,00 1600,00 2000,00 2200,00 2400,00 

Techniker II 5000,00 1750,00 2150,00 2375,00 2500,00 2600,00 

Produktionsassistent 4000,00 1200,00 1600,00 2000,00 2200,00 2400,00 

Produzent 5000,00 1750,00 2150,00 2375,00 2500,00 2600,00 

Produzent II 6000,00 2000,00 2300,00 2500,00 2600,00 2700,00 

       

       

       

Radio Ostschweiz       

       

Funktion 
Funktions- 
eckwert 

var. Lohnband 
im 1. Jahr 

var. Lohnband 
im 3. Jahr 

var. Lohnband 
im 6. Jahr 

var. Lohnband 
im 9. Jahr 

var. Lohnband 
im 12. Jahr 
(max.) 

              

Redaktor 4000,00 1200,00 1600,00 2000,00 2200,00 2400,00 

Redaktor II 5000,00 1750,00 2150,00 2375,00 2500,00 2600,00 

Moderator 4000,00 1200,00 1600,00 2000,00 2200,00 2400,00 

Moderator II 5000,00 1750,00 2150,00 2375,00 2500,00 2600,00 

Techniker 4000,00 1200,00 1600,00 2000,00 2200,00 2400,00 

Techniker II 5000,00 1750,00 2150,00 2375,00 2500,00 2600,00 
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2006
Fakten und Zahlen 

Kennzahlen der NZZ-Gruppe 

Betrieblicher Gesamtertrag 505,1 Mio. Fr.
Gruppenergebnis 31,3 Mio. Fr.
Personalbestand 1714

Kennzahlen des Geschäftsbereichs NZZ 

Betrieblicher Gesamtertrag 217,0 Mio. Fr.
Bereichsergebnis 4,7 Mio. Fr.
Personalbestand 548

Kennzahlen des Geschäftsbereichs FPH 

Betrieblicher Gesamtertrag 289,4 Mio. Fr.
Bereichsergebnis 27,3 Mio. Fr.
Personalbestand 1158

Beteiligungen der NZZ-Gruppe

AG für die Neue Zürcher Zeitung, Zürich 100%
Management Digital Data AG, Schlieren 50%
Swiss Printers AG, Zofingen 25%

Geschäftsbereich NZZ

Neue Zürcher Zeitung AG, Zürich 100%
NZZ (Deutschland) GmbH, Frankfurt 100%
Benteli Verlags AG, Wabern 100%
Tourmedia AG, Zürich 75%
Zuvo AG, Zürich 50%
PresseTV AG, Zürich 30%
PrintOnline AG, Schlieren 25%
dctp GmbH, Düsseldorf 12%

Geschäftsbereich FPH

Freie Presse Holding AG, St. Gallen 89%
FPH Services AG, Zürich 100%
Radig AG, Bern 77%
St. Galler Tagblatt AG, St. Gallen 70%
Der Bund Verlag AG, Bern 40%
Tagblatt der Stadt Zürich AG, Zürich 40%
Zürcher Unterland Medien AG,
Dielsdorf 40%
Zürcher Oberland Medien AG,
Wetzikon 38%
Zürichsee Presse AG, Stäfa 20%

BuchsMedien AG, Buchs 57%
Customer Friendly Communication AG,
Zürich 50%
Südostschweiz Partner AG, Haag 20%
Radio Ri AG, Buchs 9%

LZ Medien Holding AG, Luzern 51%
Calendaria AG, Immensee 100%
Kündig Druck AG, Zug 100%
LZ Fachverlag AG, Luzern 100%
LZ Management AG, Luzern 100%
Maxiprint.ch AG, Baar 100%
Multicolor Print AG, Luzern 100%
Neue Luzerner Zeitung AG, Luzern 100%
Radio Pilatus AG, Luzern 53%
Beagdruck AG, Emmenbrücke 50%
Pressevertriebs GmbH, Luzern 50%

Stand: 31.12.06 – Aktualisierte Angaben
siehe www.nzz.ch/verlag (NZZ-Gruppe)



Z Magazin
www.magazin-z.ch Z – Die schönen Seiten

Beilage in NZZ und
NZZ am Sonntag

NZZ Format
TV-Sendung Schweizer
www.nzz.ch/format Fernsehen (SF2):
www.nzzfilm.ch sonntags 21.30 Uhr

Vox:
montags 23.05 Uhr

NZZ Online
Internet-Angebot www.nzz.ch

www.nzz.ch/mobile
www.nzz.ch/yachting
www.nzzvotum.ch
www.nzzcampus.ch
www.nzzpodium.ch
www.nzz.ch/finfox
www.nzzdomizil.ch
www.nzzexecutive.ch
www.nzz.ch/fahrzeuge
www.nzzticket.ch
www.ebalance.ch
www.global.ch
www.nzz.ch/fotoedition
www.nzz-kollektion.ch
www.nzz.ch/verlag

NZZ-Archiv www.nzz.ch/archiv

NZZ Libro Über 60 
www.nzz-libro.ch Neuerscheinungen

Neu- und Nachauf-
lagen von 11 Titeln

NZZ Print Zeitungsdruckerei für:
www.nzzprint.ch Neue Zürcher Zeitung

NZZ am Sonntag
Lokal- und 
Regionalzeitungen
Fach- und 
Verbandszeitungen
Amts- und 
Gratisanzeiger
Mitarbeiter- und 
Kundenzeitungen

Neue Zürcher Zeitung
www.nzz.ch

Gesamtauflage 2006 146 729 verkaufte
Exemplare

Schweizer Ausgabe 128 769 verkaufte
Exemplare

Leser Deutschschweiz 308 000 
(MACH Basic 07-1)
57 000 Führungs-
kräfte (MA Leader 07)

Zeitungsumfang 2006 21 228 Seiten
Totalumfang, wovon
12 333 Textseiten

Internationale Ausgabe 17 960 verkaufte
Exemplare

Zeitungsumfang 2006 14 728 Seiten 
Totalumfang, wobei
11 455 Textseiten

NZZ am Sonntag
www.nzz.ch

Auflage 2006 121 204 verkaufte
Exemplare

Leser Deutschschweiz 466 000
(MACH Basic 07-1)
66 000 Führungs-
kräfte (MA Leader 07)

Zeitungsumfang 2006 6772 Seiten 
Totalumfang, wobei 
3507 Textseiten

NZZ Folio
www.nzzfolio.ch

Auflage 2006 210 000 Exemplare

Leser Deutschschweiz 674 000
(MACH Basic 07-1)
80 000 Führungs-
kräfte (MA Leader 07)

NZZ Fokus
Schwerpunkt-Dossier Gehälter, Gagen und

Gewinne (2006)
Spektakuläre
Kulturbauten (2006)
Asiatische Tiger-
staaten (2007)


